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ÖFFNUNGSZEITEN GESCHÄFTSSTELLE VG WEIDENBERG
Rathausplatz 1, 95466 Weidenberg - Telefon: 09278 / 977-0, Fax: 09278 / 977-77
Internet: www.weidenberg.de, E-Mail: vg.poststelle@weidenberg.de

Montag bis Freitag von 08.00 bis 12.00 Uhr
Mittwoch zusätzlich  von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr

Außerhalb der Öffnungszeiten sind nach Rücksprache mit dem jeweiligen Sachgebiet individuelle Terminvereinbarungen möglich.

Aufgrund der momentanen coronabedingten Ausnahmesituation bitten wir derzeit grundsätzlich vorab 
um Terminvereinbarung.

GRÜNGUTCONTAINER
Kirchenpingarten, Emtmannsberg, Seybothenreuth und Weidenberg sind frei zugänglich

BÜCHEREI I. D. GRUND-UND MITTELSCHULE WEIDENBERG UND HALLENBAD
Die Öffnungszeiten für die Bücherei und Hallenbad fi nden Sie im Heft unter der Seite 26.

SPRECHSTUNDEN BÜRGERMEISTER
Emtmannsberg / Birk  derzeit nur nach telefonischer Vereinbarung unter  0170 / 2122115

Kirchenpingarten   nach telefonischer Vereinbarung unter   0175 / 8850355

Seybothenreuth   derzeit nur nach telefonischer Vereinbarung unter  0171 / 4379244

Weidenberg    Telefonisch ODER persönliches Gespräch nach tel. Terminvereinbarung
 im Übrigen keine festen Sprechstunden  Tel. 09278 / 97733

24-STUNDEN-BEREITSCHAFTSRUFNUMMERN DER WASSER- UND KLÄRWERKE
Gemeinde Wasserversorgung Abwasserentsorgung
Emtmannsberg 0171/3758243 0175/2738469
Kirchenpingarten 09278/7740600 od. 0173/8648022 09275/7069 od. 0171/8151120
Seybothenreuth 0171/3758243 od. 09275/238 0160/93522506 od. 09275/238
Weidenberg 09278/7709999 09278/7743642

Amtliches Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg
Das amtliche Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg 
erscheint monatlich und in der Regel immer am Monatsanfang in einer Aufl age 
von 2350 Exemplaren.

Verantwortlich für den Inhalt:
Der Gemeinschaftsvorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg, 
Hans Wittauer, Rathausplatz 1, 95466 Weidenberg.

In der Rubrik „Vereine, Verbände und Sonstiges“ werden Veranstaltungs-
termine veröffentlicht. Bei anstehenden Jahreshauptversammlungen von 
Vereinen wird die Tagesordnung nur dann mitveröffentlicht, wenn Neuwahlen 
und/oder Satzungsänderungen Inhalt der Versammlung sind.

Bezugspreis pro Jahr: 12 Euro (nur für Bezieher im Bereich der VG
Weidenberg; 13 Euro zzgl. 18,60 Euro Portokosten bei Postzustellung)

Technische Gesamtherstellung / Anzeigenannahme:
Team Sebald GbR, Gablonzer Str. 4, 95466 Weidenberg
Tel. (0 92 78) 98 51 76, E-Mail: anzeigen@team-sebald.de

Druck:
Schmidt und Buchta, Fliegerweg 7, 95233 Helmbrechts
Tel. (0 92 52) 9 24 83, E-Mail: info@schmidt-buchta.de

Redaktionsannahmeschluss ist i.d.R. der 18. des Vormonats. Fällt dieser auf 
einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, gilt der vorangehende Werktag.

IMPRESSUM

Durch die Bereitstellung von Text- und Bildmaterial erklären Sie Ihr Einverständnis zur Veröffentlichung im amtlichen Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft 
Weidenberg, Sie tragen für ihre Beiträge einschließlich der Einholung aller Bildrechte sämtliche Kosten und die volle persönliche Verantwortung.
Dieses Einverständnis gilt ebenso für die spätere Veröffentlichung der Online-Version auf den Webseiten der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg und deren 
Mitgliedsgemeinden. Die Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereit-
gestellten Dokumente, Bildmaterial und Informationen. Haftungsansprüche gegen die Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg, welche sich auf Schäden materieller 
oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern 
seitens der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.

Das Copyright für veröffentliche Grafi ken und Texte bleibt allein beim Herausgeber dieses Mitteilungsblattes. Eine Vervielfältigung oder Verwendung von Grafi ken 
und Texten in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung des Herausgebers nicht gestattet. 

Redaktionsannahmeschluss: 18. März für April 2022
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT

Vollzug der Wasserhaushaltsgesetze,
Einleiten von Abwasser aus der Kläranlage Birk, sowie 
Misch- und Regenwasser aus dem Entlastungsbau-
werk Birk und der Regenwasserkanalisation Birk in den 

Almosbach durch die Gemeinde Emtmannsberg

Das Landratsamt Bayreuth erteilt der Gemeinde Emtmannsberg die widerrufl iche 
gehobene Erlaubnis zur Benutzung des Almosbach, einem Gewässer III. Ordnung, 
für die Einleitung von Abwasser aus der Kläranlage Birk und Misch- und Nieder-
schlagswasser. 

Dieser Bescheid liegt in der Zeit vom 

07.03.2022 bis einschließlich 18.03.2022

mit den Erlaubnisunterlagen während der allgemeinen Dienststunden in der Ge-
schäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg, Rathausplatz 2, 95466 

Weidenberg, Zimmer Nr. 16, nach telefonischer Terminvereinbarung unter der 
Telefonnummer 09278/977-81 und in der Gemeindekanzlei im Schloßhof 10, 
Emtmannsberg, nach telefonischer Terminvereinbarung mit Bürgermeister Herr-
mannsdörfer unter der Telefonnummer 0170/ 2122115 zur Einsichtnahme aus. Es 
sind die aktuellen Coronabestimmungen einzuhalten.

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid gegenüber der Betroffenen 
als zugestellt.

Weidenberg, 18. Februar 2022
Hans Wittauer
Verwaltungsvorsitzender

Vollzug der Wasserhaushaltsgesetze,
Einleiten von Abwasser aus der Kläranlage Birk, sowie 
Misch- und Regenwasser aus dem Entlastungsbauwerk 
Birk und der Regenwasserkanalisation Birk in den Al-

mosbach durch die Gemeinde Emtmannsberg

Das Landratsamt Bayreuth erteilt der Gemeinde Emtmannsberg die widerrufl iche 
gehobene Erlaubnis zur Benutzung des Almosbach, einem Gewässer III. Ordnung, 
für die Einleitung von Abwasser aus der Kläranlage Birk und Misch- und Nieder-
schlagswasser. 

Auf die Bekanntmachung unter „Amtliche Bekanntmachungen Verwaltungsge-
meinschaft“ wird verwiesen.

Emtmannsberg, 18. Februar 2022
Gerhard Herrmannsdörfer
Erster Bürgermeister
Gemeinde Emtmannsberg

EMTMANNSBERG
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MARKT WEIDENBERG

Bekanntmachung der Genehmigung der Änderung 
des Flächennutzungsplans des Marktes Weidenberg 

im Bereich der Fl. Nrn. 766, 767, 768 (TF), 769, 770, 771 
und 785 (TF), Gemarkung Weidenberg

Aufgrund des Ablaufs der Frist gemäß § 6 Abs. 4 BauGB gilt die Änderung des 
Flächennutzungsplans im Bereich der Fl. Nrn. 766, 767, 768 (TF), 769, 770, 771 
und 785 (TF), Gemarkung Weidenberg, als genehmigt. Dies wird hiermit gemäß 
§ 6 Abs. 5 des Baugesetzbuchs (BauGB) ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser 
Bekanntmachung wird  die Änderung des Flächennutzungsplanes wirksam. 

Jedermann kann den Flächennutzungsplan und die Begründung sowie die zusam-
menfassende Erklärung über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die 
Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Flächennutzungs-
plan berücksichtigt wurden, und aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung 
mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten 
gewählt wurde, in der Bauverwaltung der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg, 
Rathausplatz 2, 95466 Weidenberg, zu den allgemeinen Dienststunden einsehen 
und über deren Inhalt Auskunft verlangen.

Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung (nicht maßstabsgetreu)

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie der Rechtsfolgen des
§ 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach
 1. eine nach § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort
   bezeichneten Verfahrens und Formvorschriften und
 2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vor-
   schriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
   zungsplans und
 3. nach § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
   wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennut-
   zungsplans schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden 
   sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist 
   darzulegen.

Weidenberg, den 16. Februar 2022
Hans Wittauer
Erster Bürgermeister
Markt Weidenberg

Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses für den 
Bebauungsplan „Wohngebiet Ahornstraße“ des Marktes 

Weidenberg im Bereich der Fl. Nrn. 767, 768, 769, 770 
und 771, alle Gemarkung Weidenberg

Der Marktgemeinderat Weidenberg hat mit Beschluss vom 14.02.2022 den Be-
bauungsplan „Wohngebiet Ahornstraße“ im Bereich der Fl. Nrn. 767, 768, 769, 
770 und 771, alle Gemarkung Weidenberg, als Satzung beschlossen. Dieser Be-
schluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuchs (BauGB) ortsüblich 
bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft.

Geltungsbereich des Bebauungsplans (nicht maßstabsgetreu)

Jedermann kann den Bebauungsplan mit der Begründung, Umweltbericht und 
Zusammenfassender Erklärung über die Art und Weise, wie die Umweltbelange 
und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in der Bebau-
ungsplanänderung berücksichtigt wurden, und aus welchen Gründen der Plan 
nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Pla-
nungsmöglichkeiten gewählt wurde, bei der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg 
(Bauverwaltung, Rathausplatz 2, 95466 Weidenberg) während der Geschäftszei-
ten einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen.

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des 
§ 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach
 1. eine nach § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 
   bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
 2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung 
   der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächen-
   nutzungsplans,
 3. nach § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs 
   und
 4. nach § 214 Abs. 2a im beschleunigten Verfahren beachtliche Fehler, wenn sie 
   nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplans 
   schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind; der Sach-
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   verhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen.

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 
BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den 
§§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von 
drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile ein-
getreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird.

Weidenberg, den 16. Februar 2022
Hans Wittauer
Erster Bürgermeister
Markt Weidenberg

Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses für die 
4. Änderung des Bebauungsplans „Wohnsiedlung 

Altung“ des Marktes Weidenberg im Bereich der Fl. Nrn. 
935/8, 935/57 und 935/58, alle Gemarkung Weidenberg

Der Marktgemeinderat Weidenberg hat mit Beschluss vom 14.02.2022 die
4. Änderung des Bebauungsplans „Wohnsiedlung Altung“ im Bereich der Fl. Nrn. 
935/8, 935/57 und 935/58, alle Gemarkung Weidenberg, als Satzung beschlossen. 
Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuchs (BauGB) 
ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt die Änderung des 
Bebauungsplanes in Kraft.

Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung (nicht maßstabsgetreu)

Jedermann kann die Bebauungsplanänderung mit der Begründung und Zusam-
menfassender Erklärung über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die 
Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in der Bebauungsplanän-
derung berücksichtigt wurden, und aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung 
mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten 
gewählt wurde, bei der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg (Bauverwaltung, 
Rathausplatz 2, 95466 Weidenberg) während der Geschäftszeiten einsehen und 
über deren Inhalt Auskunft verlangen.

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des 
§ 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach
 1. eine nach § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 
   bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

 2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung 
   der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächen-
   nutzungsplans,
 3. nach § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs 
   und
 4. nach § 214 Abs. 2a im beschleunigten Verfahren beachtliche Fehler, wenn sie 
   nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplans 
   schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind; der Sach-
   verhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen.

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 
BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den 
§§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von 
drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile ein-
getreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird.

Weidenberg, den 15. Februar 2022
Hans Wittauer
Erster Bürgermeister
Markt Weidenberg

Öffentliche Bekanntmachung über die Aufhebung der 
Veränderungssperre für den Geltungsbereich der 4. 

Änderung des Bebauungsplans „Wohnsiedlung Altung“ 
in Weidenberg

Der Markgemeinderat Weidenberg hat in der Sitzung am 14.02.2022 die Aufhe-
bung der Veränderungssperre im Bereich der 4. Änderung des Bebauungsplans 
„Wohnsiedlung Altung“ beschlossen.
Die Aufhebungssatzung wird hiermit bekanntgegeben.

Aufhebungssatzung
zur Veränderungssperre für den Geltungsbereich der 4. Änderung des 

Bebauungsplans „Wohngebiet Altung“
im Bereich der Fl. Nrn. 935/8, /26 (TF), /57 und /58, alle 

Gemarkung Weidenberg

Der Markt Weidenberg erlässt auf Grundlage der § 14 Abs.1 und 17 Abs. 4 i. V. m. 
§ 10 Baugesetzbuch (BauGB) folgende

Aufhebungssatzung

§ 1 Aufhebung der Veränderungssperre

(1) Die Satzung vom 22.07.2021, bekanntgemacht am 31.08.2022 über den Erlass
  einer Veränderungssperre für den Geltungsbereich der 4. Änderung des Bebau-
  ungsplans „Wohnsiedlung Altung“ wird aufgehoben.

(2) Die Aufhebung umfasst den kompletten Geltungsbereich der im Gebiet der Ver-
  änderungssperre geltenden Grundstücke.

(3) Die Lage der Grundstücke ergibt sich aus der der 4. Änderung des Bebauungs-
  plans „Wohnsiedlung Altung“ vom 02.02.2022.

§ 2 Inkrafttreten

(1) Die Satzung über die Aufhebung der Veränderungssperre tritt am Tag der öffent-
  lichen Bekanntmachung in Kraft. Der räumliche Geltungsbereich der Aufhebung 
  ist im beigefügten Lageplan unmaßstäblich dargestellt.

(2) Die Satzung über die Aufhebung der Veränderungssperre kann während der 
  üblichen Dienststunden bei der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg, Bauver-
  waltung, Rathausplatz 2, 95466 Weidenberg, eingesehen werden. Jeder kann 
  über den Inhalt der Aufhebung Auskunft verlangen.
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Weidenberg, den 16. Februar 2022
Hans Wittauer
Erster Bürgermeister
Markt Weidenberg

Aufstellung des Bebauungsplans „Wohnpark Heßlacher 
Straße“ im Bereich der Fl. Nrn. 704 (TF) und 716, 

beide Gemarkung Weidenberg 
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß 

§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB; Bekanntmachung der 
Öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

Der Markt Gemeinderat Weidenberg hat in seiner Sitzung am 14.02.2022 die Auf-
stellung des Bebauungsplans „Wohnpark Heßlacher Straße“ im Bereich der Fl. 
Nrn. 704 (TF) und 716, beide Gemarkung Weidenberg, beschlossen. Zudem wur-
de der Entwurf des Bebauungsplans gebilligt.

Der Geltungsbereich umfasst die Grundstücke Fl. Nrn. 704 (TF) und 716, beide 
Gemarkung Weidenberg und somit einen Teil der Heßlacher Straße sowie das Ge-
lände des ehemaligen Natursteinwerk Rieß.

Geltungsbereich des Bebauungsplans (nicht maßstabsgetreu)

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans sollen im Rahmen der Nachverdichtung 
Baufl ächen für Mehrfamilienwohnhäuser inklusive Nebenanlagen ausgewiesen 
werden. 

Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt nach § 13 a BauGB im beschleunigten 
Verfahren (Bebauungsplan der Innenentwicklung) und damit analog des verein-
fachten Verfahrens entsprechend § 13 BauGB. Gemäß § 13 Abs. 3 BauGB wird von 
der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, von dem Umweltbericht nach § 2 a, von der 
Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche umweltbezogener Informationen verfügbar 
sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6 a Abs. 1 und § 10 a 
Abs. 1 BauGB abgesehen.

Der Entwurf des Bebauungsplans und die Begründung liegen in der Zeit vom 

07.03.2022 bis einschließlich 08.04.2022

In der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg, Bauverwaltung, 
Rathausplatz 2, 95466 Weidenberg, zu den allgemeinen Dienststunden öffentlich 
aus.

Stellungnahmen können während dieser Frist in Textform oder während der Dienst-
stunden zur Niederschrift (gebührenpfl ichtig) abgegeben werden. Aufgrund der ak-
tuellen Situation kann es Einschränkungen des Besucherverkehrs kommen. 

Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB auszu-
legenden Unterlagen sind im oben genannten Zeitraum auch im Internet unter 
der Adresse www.markt-weidenberg.de unter der Rubrik „Leben und Wohnen“ --> 
„Planen und Bauen“ --> „Aktuelle Informationen“ veröffentlicht.

Datenschutz: Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundla-
ge der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSVGO) i. V. mit § 3 BauGB und dem BayDSG. 
Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben angeben, erhalten Sie 
keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen 
Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informationspfl ichten im Bauplan-
verfahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt.

Hinweis zur beschränkten verfahrensrechtlichen Präklusion:

Bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan können nicht fristgerecht abge-
gebene Stellungnahmen unberücksichtigt bleiben (§ 3 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 
BauGB)

Weidenberg, den 16. Februar 2022
Hans Wittauer
Erster Bürgermeister
Markt Weidenberg

Aufstellung des Bebauungsplans 
„Hammer Untersteinach“ 

Bekanntmachung der Öffentlichen Auslegung 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

Der Markt Gemeinderat Weidenberg hat in seiner Sitzung am 14.02.2022 den Ent-
wurf des Bebauungsplans „Hammer Untersteinach“ gebilligt.

Der Geltungsbereich umfasst die Grundstücke im Bereich der Fl. Nrn. 78, 83, 84, 
85 (TF=Teilfl äche), 114 (TF), 115, 116 (TF), 119 (TF), 119/1 (TF), 119/2, 120, 
120/1, 121, 122 (TF), 123/1 (TF), 123/2, 123/4, 123/5, 123/6, 123/7 und 130 (TF), 
132 (TF), 133, 134 (TF), 582 (TF) und 583 (TF), alle Gemarkung Untersteinach.
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Geltungsbereich des Bebauungsplans (nicht maßstabsgetreu)

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans soll eine Fläche als Sondergebiet für 
die Errichtung eines gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses für die Feuerwehren 
Döhlau-Görau, Untersteinach und Görschnitz ausgewiesen werden. Zudem erfolgt 
die städtebauliche Überplanung des bereits bestehenden Gewerbegebiets.

Der Entwurf des Bebauungsplans und die Begründung mit Umweltbericht liegen 
in der Zeit vom 

07.03.2022 bis einschließlich 08.04.2022

In der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg, Bauverwaltung, 
Rathausplatz 2, 95466 Weidenberg, zu den allgemeinen Dienststunden öffentlich 
aus.

Folgende umweltrelevanten Informationen sind verfügbar:
 • Stellungnahme Landratsamt Bayreuth, UNB vom 18.06.2021
 • Stellungnahme Landratsamt Bayreuth vom 24.06.2021
 • Stellungnahme Wasserwirtschaftsamt Hof vom 10.06.2021
 • Stellungnahme Bund Naturschutz e. V. Ortsgruppe Weidenberg vom 05.06.2021

Die diesen Informationen zugrunde liegenden Unterlagen liegen ebenfalls aus.

Stellungnahmen können während dieser Frist in Textform oder während der Dienst-
stunden zur Niederschrift (gebührenpfl ichtig) abgegeben werden. Aufgrund der ak-
tuellen Situation kann es Einschränkungen des Besucherverkehrs kommen. 

Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB auszu-
legenden Unterlagen sind im oben genannten Zeitraum auch im Internet unter 
der Adresse www.markt-weidenberg.de unter der Rubrik „Leben und Wohnen“ --> 
„Planen und Bauen“ --> „Aktuelle Informationen“ veröffentlicht.

Datenschutz: Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundla-
ge der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSVGO) i. V. mit § 3 BauGB und dem BayDSG. 
Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben angeben, erhalten Sie 
keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen 
Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informationspfl ichten im Bauplan-
verfahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt.

Hinweis zur beschränkten verfahrensrechtlichen Präklusion:
Bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan können nicht fristgerecht abge-
gebene Stellungnahmen unberücksichtigt bleiben (§ 3 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 
BauGB).

Weidenberg, den 16. Februar 2022
Hans Wittauer
Erster Bürgermeister
Markt Weidenberg

Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses für die 4. 
Änderung des Bebauungsplans „Wohngebiet Stockau“ 
des Marktes Weidenberg im Bereich der Fl. Nrn. 473, 
481/2, 481/3, 481/4, 481/5, 481/6, 481/7, 482, 482/1, 482/2, 
482/3, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 

495, alle Gemarkung Lessau

Der Marktgemeinderat Weidenberg hat mit Beschluss vom 14.02.2022 die
4. Änderung des Bebauungsplans „Wohngebiet Stockau“ im Bereich der Fl. Nrn. 
473, 481/2, 481/3, 481/4, 481/5, 481/6, 481/7, 482, 482/1, 482/2, 482/3, 483, 484, 
485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 495, alle Gemarkung Lessau, als 
Satzung beschlossen. Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Bau-
gesetzbuchs (BauGB) ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung 
tritt die Änderung des Bebauungsplanes in Kraft.

Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung (nicht maßstabsgetreu)

Jedermann kann die Bebauungsplanänderung mit der Begründung und Zusam-
menfassender Erklärung über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die 
Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in der Bebauungsplanän-
derung berücksichtigt wurden, und aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung 
mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten 
gewählt wurde, bei der Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg (Bauverwaltung, 
Rathausplatz 2, 95466 Weidenberg) während der Geschäftszeiten einsehen und 
über deren Inhalt Auskunft verlangen.

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des 
§ 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach
 1. eine nach § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 
   bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
 2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung 
   der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächen-
   nutzungsplans,
 3. nach § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs 
   und
 4. nach § 214 Abs. 2a im beschleunigten Verfahren beachtliche Fehler, wenn sie 
   nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplans 
   schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind; der Sach-
   verhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen.

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 
BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den 
§§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von 
drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile ein-
getreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird.

Weidenberg, den 15. Februar 2022
Hans Wittauer
Erster Bürgermeister
Markt Weidenberg
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AUS DEN SITZUNGEN

Sitzung Gemeinderat Seybothenreuth
am 19.01.2022

1. Änderung/Erweiterung des Bebauungsplans „Seybothenreuth-Süd“ im 
Bereich der Fl. Nr. 1294/5, Gemarkung Seybothenreuth; 
Aufstellungsbeschluss            
Beschluss:
Der Gemeinderat Seybothenreuth beschließt die Änderung/Erweiterung des Be-
bauungsplans „Seybothenreuth-Süd“. Die Verwaltung wird beauftragt, das Verfah-
ren einzuleiten und die frühzeitige Bürgerbeteiligung sowie die Benachrichtigung 
der betroffenen Träger öffentlicher Belange durchzuführen.

Wasserrecht; Beantragung einer beschränkten wasserrechtlichen Erlaubnis 
für die Einleitung von Mischwasser aus Mischwasserbehandlungsanlagen 
und Regenwasser aus Regenwasserkanälen in verschiedene Gewässer aus 
dem Einzugsgebiet der Kläranlage Seybothenreuth in verschiedene Gewässer
Beschluss:
Die Verwaltung wird beauftragt, die Unterlagen beim Landratsamt Bayreuth für 
die Durchführung des Wasserrechtsverfahrens zur beschränkten Erlaubnis für die 
Einleitungen von Misch- und Oberfl ächenwasser im Einzugsgebiet der Kläranlage 
Seybothenreuth in verschiedene Gewässer einzureichen und das Wasserrechts-
verfahren zu beantragen.

Wasserrecht; Beantragung einer beschränkten wasserrechtlichen Erlaubnis 
für die Einleitung von geklärtem Abwasser aus der Kläranlage Wallenbrunn 
in den Laimbach            
Beschluss:
Die Verwaltung wird beauftragt, die Unterlagen beim Landratsamt Bayreuth für 
die Durchführung des Wasserrechtsverfahrens zur beschränkten Erlaubnis für 

die Einleitung von gereinigtem Abwasser aus der Kläranlage Wallenbrunn in den 
Laimbach einzureichen und die Durchführung des Wasserrechtsverfahren zu be-
antragen.

Örtliche Prüfung und Feststellung der Jahresrechnung 2020 der Gemeinde 
Seybothenreuth             
a) Bericht des Vorsitzenden des örtlichen Prüfungsausschusses und 
Behandlung der Niederschriften  
Beschluss zu a):
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Prüfungsbericht der örtlichen Prüfung. Die 
Prüfungsfeststellungen werden zur Kenntnis genommen. Einwendungen werden 
nicht erhoben. 
b) Feststellung der Jahresrechnung
Beschluss zu b):
Die Jahresrechnung der Gemeinde Seybothenreuth für das Jahr 2020 wird gemäß 
Art. 102 Abs. 3 Gemeindeordnung mit den in der Anlage enthaltenen Ergebnissen 
festgestellt. Die Anlage wird zum Beschluss erhoben und dem Beschlussbuch bei-
geheftet. 
Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben wurden mit Minderausgaben und 
Mehreinnahmen verrechnet. Auf das Gesamtdeckungsprinzip des Haushalts wird 
hingewiesen. 
c) Entlastung
Beschluss zu c):
Die Jahresrechnung für das Jahr 2020 wurde vom Gemeinderat gem. Art. 102 Abs. 
3 GO in Verbindung mit § 79 KommHV festgestellt.
Folglich wird die Entlastung zur Jahresrechnung 2020 erteilt.

SEYBOTHENREUTH

KIRCHENPINGARTEN

Sitzung Gemeinderat Kirchenpingarten
am 17.01.2022

Haushaltsvorberatung 2022           

Bauantrag, Neubau Geräte- und Lagergebäude als Erweiterung, Fl. Nr. 128, 
Gemarkung Kirchenpingarten            

Bekanntgabe der Tagesordnungspunkte aus 
nichtöffentlicher Sitzung am 13.12.2021           
Es werden folgende Tagesordnungspunkte freigegeben:
TOP 10 - Anschaffung Entsorgungs-/Mulchgreiferschaufel für neuen Lader Bauhof
TOP 11 - Erneuerung eines Druckluftkompressors im PW Lienlas
TOP 12 - Bau eines überdachten Klärschlammlagerplatzes

Sitzung Gemeinderat Kirchenpingarten 
am 07.02.2022

Bürgerantrag, Anordnung von Geschwindigkeitsbeschränkungen 
in Kirmsees             
Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt dem Bürgerantrag auf Geschwindigkeitsbeschränkung 
auf eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h innerhalb der Ortschaften 

Kirmsees und Langengefäll zu. Die Verwaltung wird beauftragt, die notwendigen 
Schritte einzuleiten.

Kaufmännischer Jahresabschluss der Wasserversorgung 
Kirchenpingarten für das Jahr 2020           
Beschluss:
Der Jahresabschluss 2020 der Gemeinde Kirchenpingarten wird wie folgt festge-
stellt:
Bilanzsumme in Aktiva und Passiva:  1.604.652,01 Euro
Jahresverlust          49.737,37 Euro
Der Jahresverlust 2020 wird auf neue Rechnung vorgetragen.  
Antrag auf Vorbescheid, Erweiterung einer bestehenden Lagerhalle, 
Fl. Nr. 257, Gemarkung Kirchenpingarten           

Antrag auf Vorbescheid, Neubau einer Lagerhalle, Fl. Nr. 123/1, 
Gemarkung Kirchenpingarten            

Bekanntgabe der Tagesordnungspunkte aus 
nichtöffentlicher Sitzung am 17.01.2022           
Es wird der folgende Tagesordnungspunkt freigegeben:
TOP 10 – Unterhaltsarbeiten GV-Straße Tressau-Fischbach und Befestigung 
Bauhofzufahrt mit Nebenfl äche
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Sitzung Marktgemeinderat Weidenberg
am 14.02.2022

Bekanntgabe von freigegebenen Tagesordnungspunkten 
aus nichtöffentlichen Sitzungen           
Aus nichtöffentlicher Sitzung am 29.11.2021 wurden die folgenden 
Tagesordnungspunkte freigegeben:

Anschluss an die AWA Bayreuth, Neubau Pumpwerk, Vergabe Fliesenarbeiten      
Beschluss:
Der Auftrag wird an den wirtschaftlichsten Bieter, die Firma Fliesen Hübner aus 
Bayreuth, vergeben.

Anschluss an die AWA Bayreuth, Neubau Pumpwerk, Vergabe Zimmerer-, 
Dachdeck- und Spenglerarbeiten            
Beschluss:
Der Auftrag wird an den wirtschaftlichsten Bieter, die Firma Zimmerei Harald 
Biohlawek aus Bayreuth, vergeben.

Anschluss an die AWA Bayreuth, Neubau Pumpwerk, Vergabe Maler, 
Putz und WDVS              
Beschluss:
Der Auftrag wird an den wirtschaftlichsten Bieter, die Firma Näther aus Thurnau, 
vergeben.

Anschluss an die AWA Bayreuth, Neubau Pumpwerk, Schlosser- und 
Metallbauarbeiten             
Beschluss:
Der Erste Bürgermeister wird ermächtigt, den Auftrag an den wirtschaftlichsten 
Bieter zu vergeben.

Kreditaufnahme             
Beschluss:
Der Marktgemeinderat beschließt die Aufnahme von zwei Krediten bei der 
Sparkasse Bayreuth zu folgenden Konditionen:
Kreditbetrag jeweils 450.000,- Euro
Auszahlung 100 %
Sollzinssatz 0,30 % fest für 12 Monate, danach Neuvereinbarung
Zins- und  Tilgungszahlung  vierteljährlich nachträglich zum  30.03. / 30.06. / 30.09. 
/ 30.12
Vierteljährliche Tilgungsrate jeweils 3.750,00 Euro

Der Sachverhalt wird ohne Einwände zur Kenntnis genommen.

Bebauungsplan „Hammer Untersteinach“, 
Billigungs- und Auslegungsbeschluss           
Beschluss:
Der Entwurf des Bebauungsplans vom 09.02.2022 sowie die Begründung mit Um-
weltbericht werden gebilligt. Die Verwaltung wird beauftragt, das Verfahren mit der 
Öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs.2 BauGB und der Anhörung der Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB fortzuführen.

4. Änderung des Bebauungsplans „Wohnsiedlung Altung“ im Bereich der Fl. 
Nrn. 935/8, 935/57 und 935/58, alle Gemarkung Weidenberg; Abwägungsbe-
schluss und Satzungsbeschluss          
Abwägungsbeschluss:
Die während der öffentlichen Auslegung zur. 4.Änderung des Bebauungsplans 
„Wohnsiedlung Altung“ vorgebrachten Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange hat der Markgemeinderat 
geprüft und mit dem aus der Abwägungsvorlage der Verwaltung ersichtlichen Er-
gebnis nach vorheriger Erörterung gegeneinander und untereinander gerecht ab-
gewogen. Die Abwägungsvorlage der Verwaltung wird hiermit gebilligt. Die Verwal-
tung wird beauftragt, die Öffentlichkeit sowie die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange, die Stellungnahmen erhoben haben, von diesem Ergebnis 
mit Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen.
Satzungsbeschluss:
Der Marktgemeinderat beschließt die 4. Änderung des Bebauungsplans „Wohn-
siedlung Altung“ in der Fassung vom 02.02.2022 gemäß § 10 BauGB als Sat-
zung. Die Verwaltung wird beauftragt, den Bebauungsplan ortsüblich bekannt zu 
machen. Dabei ist auch anzugeben, wo der Bebauungsplan mit Begründung und 

zusammenfassender Erklärung während der Dienststunden eingesehen und über 
den Inhalt Auskunft verlangt werden kann.

Veränderungssperre für den Bereich der 4. Änderung des Bebauungsplans
„Wohnsiedlung Altung“; Aufhebungsbeschluss          
Beschluss:
Mit Rechtskraft der 4. Änderung des Bebauungsplans „Wohnsiedlung Altung“ wird 
die Veränderungssperre für den selbigen Geltungsbereich aufgehoben.

Bebauungsplan „Wohnpark Heßlacher Straße“ im Bereich der Fl. Nr. 704 (TF) 
und 716, beide Gemarkung Weidenberg, im beschleunigten Verfahren nach 
§ 13 a BauGB; Aufstellungsbeschluss und Billigungsbeschluss        
Beschluss:
Der Marktgemeinderat Weidenberg beschließt die Aufstellung des Bebauungs-
plans „Wohnpark Heßlacher Straße“ im beschleunigten Verfahren nach § 13 a 
Baugesetzbuch. Der Entwurf des Bebauungsplans vom 08.02.2022 wird gebilligt. 
Die Verwaltung wird beauftragt, den Aufstellungsbeschluss ortsüblich bekannt zu 
machen und das Verfahren einzuleiten.

4. Änderung des Bebauungsplans „Wohngebiet Stockau“;
Abwägungsbeschluss und Satzungsbeschluss          
Abwägungsbeschluss:
Die während der öffentlichen Auslegung zur 4. Änderung des Bebauungsplans 
„Wohngebiet Stockau“ vorgebrachten Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange hat der Markgemeinderat 
geprüft und mit dem aus der Abwägungsvorlage der Verwaltung ersichtlichen Er-
gebnis nach vorheriger Erörterung gegeneinander und untereinander gerecht ab-
gewogen. Die Abwägungsvorlage der Verwaltung wird hiermit gebilligt. Die Verwal-
tung wird beauftragt, die Öffentlichkeit sowie die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange, die Stellungnahmen erhoben haben, von diesem Ergebnis 
mit Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen.
Satzungsbeschluss:
Der Marktgemeinderat beschließt die 4. Änderung des Bebauungsplans „Wohn-
gebiet Stockau“ in der Fassung vom 11.02.2022 gemäß § 10 BauGB als Satzung. 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Bebauungsplanänderung ortsüblich bekannt 
zu machen. Dabei ist auch anzugeben, wo der Bebauungsplan mit Begründung 
und zusammenfassender Erklärung während der Dienststunden eingesehen und 
über den Inhalt Auskunft verlangt werden kann.

Flurneuordnung Lessau-Lankendorf II, Bau von drei Erosionschutzbecken;
Vereinbarung über die Erstellung gemeinschaftlicher und öffentlicher Anla-
gen mit Übernahme des Eigenleistungsanteils          
Beschluss:
Der Markt Weidenberg übernimmt den Eigenleistungsanteil in Höhe von 15% der 
Gesamtsumme, das sind 87.552,00 Euro. Die Vereinbarung mit TG Lessau-Lan-
kendorf II ist abzuschließen. Der Eigenanteil ist im Haushalt einzustellen.

Kaufmännischer Jahresabschluss der Wasserversorgung Weidenberg für 
das Jahr 2020             
Beschluss:
Der Jahresabschluss 2020 des Marktes Weidenberg wird wie folgt festgestellt:
Bilanzsumme in Aktiva und Passiva: 5.113.354,93 Euro
Jahresverlust 62.367,27 Euro
Der Jahresverlust 2020 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Sitzung Bau- und Umweltausschuss Markt Weidenberg
am 14.02.2022

Bauantrag Fl. Nr. 1377, Gemarkung Weidenberg; Neubau Geräte- und 
Lagerhalle an der Wasseraufbereitungsanlage Schafhof        

MARKT WEIDENBERG
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Sitzung Marktgemeinderat Weidenberg
am 24.01.2022

Bekanntgabe von freigegebenen Tagesordnungspunkten aus 
nichtöffentlichen Sitzungen            
Aus nichtöffentlicher Sitzung am 08.11.2021 wurden der folgende Tagesordnungs-
punkt freigegeben:
Beschaffung von 2 baugleichen Einsatzleitwägen für die FF Weidenberg und die 
FF Untersteinach; Vergabe des Lieferauftrages          
Beschluss:
 a) Der Auftrag zur Lieferung von 2 baugleichen Einsatzleitwägen für Los 1 und  
  2 geht an die Fa. Compoint GmbH&Co.KG zum Angebotspreis.
 b) Der Auftrag zur Lieferung von 2 feuerwehrtechnischen Beladungen – Los 
  3 – geht an die Fa. Feuerschutz Ludwig GmbH, Bindlach, zum Angebots-
  preis.

Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich „Hammer Untersteinach“; 
Billigungs- und Auslegungsbeschluss          
Beschluss:
Der Entwurf der Flächennutzungsplanänderung vom 19.012022 sowie die Begrün-
dung werden gebilligt.
Die Verwaltung wird beauftragt, das Verfahren mit der Öffentlichen Auslegung ge-
mäß § 3 Abs.2 BauGB und der Anhörung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 
4 Abs. 2 BauGB fortzuführen.

Bebauungsplan „Wohngebiet Ahornstraße“, 
Abwägungsbeschluss und Satzungsbeschluss          
Abwägungsbeschluss: 
Die während der öffentlichen Auslegung zum Bebauungsplan „Wohngebiet Ahorn-
straße“ vorgebrachten Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange hat der Markgemeinderat geprüft und 

mit dem aus der Abwägungsvorlage der Verwaltung ersichtlichen Ergebnis nach 
vorheriger Erörterung gegeneinander und untereinander gerecht abgewogen. Die 
Abwägungsvorlage der Verwaltung wird hiermit gebilligt.
Die Verwaltung wird beauftragt, die Öffentlichkeit sowie die Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange, die Stellungnahmen erhoben haben, von diesem 
Ergebnis mit Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen.
Satzungsbeschluss:
Der Marktgemeinderat beschließt den Bebauungsplan „Wohngebiet Ahornstraße“ 
in der Fassung vom 20.01.2022 gemäß § 10 BauGB als Satzung.
Die Verwaltung wird beauftragt, den Bebauungsplan ortsüblich bekannt zu ma-
chen. Dabei ist auch anzugeben, wo der Bebauungsplan mit Begründung und 
zusammenfassender Erklärung während der Dienststunden eingesehen und über 
den Inhalt Auskunft verlangt werden kann.

Antrag auf Aufstellung eines Bebauungsplans für die Fl. Nr. 461/5, 
Gemarkung Weidenberg (In der Au)           
Beschluss:
Das Vorhaben wird grundsätzlich befürwortet. Die Verwaltung wird beauftragt, in 
Zusammenarbeit mit dem Antragsteller die Aufstellung eines Bebauungsplans 
mit gleichzeitiger Änderung des Flächennutzungsplans sowie die Aufhebung des 
Bebauungsplans „Seminar- und Freizeithotel In der Au“ vorzubereiten und dem 
Marktgemeinderat zur Einleitung der Verfahren vorzulegen. Die anfallenden Kosten 
für die Planung sowie die spätere Erschließung hat der Antragsteller zu tragen.

Bergrecht: Errichtung von zwei Bogendachhallen sowie Betrieb eines 
Zwischenlagers für die Stadt Bayreuth in der Tongrube Würnsreuth,
Gemarkung Lessau             

VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT

AKTUELLES

Sommerzeit

Die Mitteleuropäische Sommerzeit beginnt am 27. März 2022. Die Stundenzäh-
lung wird an diesem Tag um eine Stunde von 2:00 Uhr auf 3:00 Uhr vorgestellt.

SiSoNetz informiert

Leben – Kunst – Lebenskunst
Hoffentlich zieht im März wieder Leben ins Schloss im Garten ein. Nach langer 
pandemie-bedingter Pause möchte SiSoNetz – sicher und sozial – Bürger helfen 
Bürgern e.V. im März seine Veranstaltungen wiederbeleben. Neben den bekannten 
und beliebten Spiele- und Filmnachmittagen sowie dem Tabletkurs bieten wir eine 
neue Veranstaltungsreihe an. 
In dieser neuen Veranstaltungsreihe werden wir uns mit unterschiedlichen Kunst-
stilen und Künstlern der Moderne befassen. An drei Veranstaltungen werden kurze 
Einblicke in Impressionismus, Jugendstil, Expressionismus, Kubismus und Surre-
alismus anhand einzelner Kunstwerke vermittelt. In einer weiteren Veranstaltung 

widmen wir uns dem Labyrinth als eine Ausdrucksform des Lebenswegs. 
Inspiriert durch die Kunstwerke greifen auch wir zu Leinwand und Pinsel und wer-
den Bilder zum Thema Leben – Lebensweg malen. Ihr Lebensweg ist es Wert, 
dass dargestellt wird – egal ob er in stets den buntesten Farben schillert oder auch 
dunkle Phasen hatte.
Welchen Malstil, ob realistisch oder abstrakt, spielt keine Rolle. Den Künstler in 
sich können sie nur aktiv entdecken - bekanntlich geht Probieren über Studieren. 
So Mancher war erstaunt, was Farbe alles aussagt. An vier Nachmittagen sollen 
Kunstwerke entstehen, die wir im Anschluss ausstellen möchten und im Rahmen 
unserer 10 Jahresfeier versteigern möchten. 

Wir planen Termine an folgenden Freitagen 
von 16:00 - 17:30 Uhr. 18.03.2022, 25.03.2022, 
01.04.2022, 22.04.2022, 29.04.2022, 06.05.2022, 
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20.05.2022, 03.06.2022.
Bitte informieren Sie sich im Vorfeld, ob die Veranstaltungen pandemiebedingt zu 
den geplanten Terminen stattfi nden. 
Bei Interesse oder Fragen rufen Sie uns an unter 09278 31330-25 oder 09278 
31330-26 oder schreiben Sie eine Mail an info@sisonetz.de. 

Entlastungsmöglichkeiten für pfl egende Angehörige 

Online-Veranstaltung 7. April 2022 18:00 bis 19:30 Uhr

SiSoNetz und einige andere Organisationen in der Stadt und dem Landkreis Bay-
reuth bieten Entlastungsmöglichkeiten für pfl egende Angehörige. Über die Vielfalt 
dieser Angebote können Sie sich auf einer gemeinsamen Online-Veranstaltung 
der Gesundheitsregionplus Landkreis Bayreuth und des Medizinischen Dienstes 
Bayern informieren. 

Die Pfl ege ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit und oft werden 
Angehörige von einem Tag auf den anderen mit diesem Thema konfrontiert. Wir 
möchten Ihnen in dieser Veranstaltung wichtige Unterstützungs- und Beratungs-
möglichkeiten im Landkreis Bayreuth vorstellen und Ihre Fragen rund um die Pfl e-
ge im Landkreis Bayreuth beantworten. 

Der Medizinische Dienst Bayern informiert über die Pfl egebegutachtung, gibt wich-
tige Tipps zur richtigen Vorbereitung und stellt das Servicetelefon Pfl ege vor, das 
alle Ihre Fragen rund um die Begutachtung und das eigene Gutachten beantwortet. 
Im Anschluss stehen Ihnen unsere Referentinnen und Referenten für Fragen zur 
Verfügung und vereinbaren gerne einen persönlichen Beratungstermin mit Ihnen.

Programm (Freischaltung der Online-Sitzung ab 17:30 Uhr, Beginn 18:00 Uhr) 
Begrüßung durch die Gesundheitsregionplus Landkreis Bayreuth und den Medizi-
nischen Dienst Bayern. Grußwort --> Landrat Florian Wiedemann 

Die Beratungs- und Unterstützungsangebote vor Ort: 
• AOK Pfl egeberatung Marco Gräbner 
• Aufsuchende Seniorenberatung Landkreis Bayreuth 
• EUTB® Bayreuth 
• Fachstelle für pfl egende Angehörige 
• Mobile Seniorenberatung der Stadt Bayreuth 
• Präventiver Hausbesuch der Stadt Bayreuth 
• SiSoNETZ Weidenberg 
• VdK Bayreuth 
• Wohnberatung Landkreis Bayreuth 
• Das Servicetelefon Pfl ege des Medizinischen Dienstes Bayern Inhalte

Teilnahme und Anmeldung 
Für die Online-Veranstaltung melden Sie sich bitte bis zum 4. April 2022 hier an: 
www.md-bayern.de/anmeldung oder melden Sie sich für eine Streamingveran-
staltung in Emtmannsberg oder Weidenberg beim SiSoNetz (Tel.: 09278 3133025 
oder info@sisonetz.de) an. 

iSoNetz Weidenberg – Bürger helfen Bürgern
Tel.: 09278 313 30 25

Homepage: www.sisonetz.de • E-Mail: sisonetz@weidenberg.de

Fundsachen

Folgende Gegenstände wurden gefunden und können in der Geschäftsstelle der 
Verwaltungsgemeinschaft, Fundbüro, Gurtstein 11, abgeholt werden.

Fundsachen Weidenberg:
1 Schlüsselband, „Aida“ mit 2 Schlüssel, Fundort Straße nach Seybothenreuth
1 Armband, Leder, Fundort Neue Mitte-Weidenberg
1 Haustürschlüssel mit Anhänger (Leder)

Sprechtag der Versichertenberaterin 
(Versichertenältesten)

Der Sprechtag der Versichertenberaterin, Frau Maria-Anna Link, fi ndet 
am Mittwoch, 2. März

von 14:00 bis 17:00 Uhr
im kleinen Besprechungszimmer, 1. Stock des Rathauses 

in Weidenberg,
statt.

Nächster Termin:
Mittwoch, 6. April, Mittwoch, 4. Mai

Die Versichertenberaterin gibt Rat und Auskunft in Renten- und Versicherungsan-
gelegenheiten im Auftrag der Deutschen Rentenversicherung. Sie leistet Hilfe bei 
der Beschaffung fehlender Unterlagen, nimmt Rentenanträge auf und hilft bei der 
Klärung des Beitragskontos. Sie führt das Meldeverfahren zur Krankenversiche-
rung der Rentner durch.
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Die persönliche Beratung durch die Versichertenberaterin kann zurzeit ausschließ-
lich nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung unter der Tel. Nr. 09209 / 
608 erfolgen. Spontanberatungen können aufgrund der aktuellen Situation nicht 
durchgeführt werden. In Anlehnung an die Entscheidung der Staatsregierung bit-
ten wir die Besucher, ihre Mund-Nasen-Bedeckung mitzubringen und den nötigen 
Abstand einzuhalten.
Bitte sehen Sie von einem Besuch ab, wenn bei Ihnen Erkältungssymptome oder 
erhöhte Temperatur auftreten. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Zensus 2022 im Landkreis Bayreuth:
Erhebungsbeauftragte gesucht

In diesem Jahr wird ein Teil der Bevölkerung im Bayreuther Landkreis für den 
Zensus 2022 befragt werden. Für diese bundesweit zeitgleich stattfi ndende 
statistische Erhebung ist das Bayerische Landesamt für Statistik (LfStat) auf 
die Mithilfe von Interviewerinnen und Interviewern, sogenannten Erhebungs-
beauftragten, angewiesen. Gesucht werden für diese Tätigkeit volljährige 
Personen in der Region, die sich durch Zuverlässigkeit, Verschwiegenheit, 
Genauigkeit sowie zeitliche Flexibilität und Mobilität auszeichnen.

Startschuss für den Zensus 2022 ist der 15. Mai 2022. Bis Mitte August 2022 wer-
den dann stichprobenartig Personen in Haushalten und Wohnheimen befragt. Ziel 
ist es, die Melderegisterdaten, die beim letzten Zensus 2011 erhoben wurden, zu 
validieren und zu korrigieren, indem die seitdem erfolgten Veränderungen erfasst 
werden. Mit dem Zensus setzt Deutschland eine EU-Verordnung um, wonach die 
Mitgliedstaaten seit 2008 verpfl ichtet sind, im zehnjährigen Turnus aktuelle Bevöl-
kerungszahlen zu erheben. Nähere Informationen fi nden Sie im Internet unter: 
www.zensus2022.de.

Für die ehrenamtliche Tätigkeit erhalten Erhebungsbeauftragte bis zu sechs Euro 
je persönlichem Interview. Wünscht eine auskunftspfl ichtige Person keine Befra-
gung durch den Erhebungsbeauftragten, darf sie den Fragebogen selbst ausfüllen 
und der Erhebungsstelle zusenden. In diesem Fall erhalten Erhebungsbeauftragte 
zwei Euro pro Interview. Hinzu kommen verschiedene Pauschalen sowie die Weg-
streckenentschädigung je nach zurückgelegten Kilometern. Die Aufwandsentschä-
digungen der Erhebungsbeauftragten unterliegen nicht der Besteuerung nach dem 
Einkommensteuergesetz. Die Interviews dauern im Schnitt zwischen fünf und 15 
Minuten pro befragte Person.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an das Zensus-Team des Landkreises Bay-
reuth: Landratsamt Bayreuth, Erhebungsstelle Zensus, E-Mail: zensus@lra-
bt.bayern.de, Tel.: 0921/728-699 (Alexander Roßbach).

Jagdgenossenschaft Döhlau–Görau

Hauptversammlung der Jagdgenossenschaft Döhlau–Görau am Samstag, 
den 19.03.2022 um 19:30 Uhr im Gasthaus Raps, Görau
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Protokoll
3. Bericht des Jagdvorstehers
4. Kassenbericht und Entlastung der Vorstandschaft
5. Bericht der Jagdpächter
6. Neuwahlen
7. Jagdpachtverlängerung
8. Wünsche, Anträge, Sonstiges

gez.: Heinrich Wunderlich
Jagdvorsteher

Jagdgenossenschaft Lessau - Stockau 

Zur Versammlung der Jagdgenossenschaft am 31. März 2022 um 20:00 Uhr 
im Gasthaus Schamel in Lessau wird herzlich eingeladen. 
Tagesordnung:
1. Begrüßung und Jahresbericht der Jagdvorsteher
2. Verlesung der Niederschrift 2020
3. Kassen- und Prüfbericht
4. Bericht der Jäger
5. Beschluss über die Verwendung des Kassenreinertrages aus der Jagdnutzung
6. Verlängerung der Jagdpacht
7. Diskussion und Abstimmung über Satzungsänderung
8. Wünsche und Anträge

Alle Jagdgenossen werden hiermit herzlich eingeladen. 
Es gelten die zu dieser Zeit geltenden Corona-Regeln.  Änderungen werden recht-
zeitig/kurzfristig bekannt gegeben. 

Stockau, 15. Februar 2022 
gez. Jagdvorsteher 
Rainer Raab 
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Jagdgenossenschaft Untersteinach

Am Dienstag, 29.03.2022 fi ndet um 20:00 Uhr im Gasthaus Neuner in Unter-
steinach die Jahreshauptversammlung der Jagdgenossen statt:
Tagesordnung:
1. Bericht des Jagdvorstehers
2. Bericht des Kassiers
3. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung der Vorstandschaft
4. Beschlussfassung über die Verwendung des Reinertrags aus der Jagdnutzung
5. Auszahlung des Jagdpachtgeldes
6. Bericht der Jagdpächter
7. Wünsche und Anträge
Jagdgenossen, die an der Versammlung nicht teilnehmen, müssen ihr Jagdpacht-
geld bis spätestens 30.04.2022 beim Kassier schriftlich beantragen und abholen. 
Danach fl ießt das Jagdpachtgeld in die Kasse zurück.

Untersteinach, 17.02.2022
gez. Werner Raps
Jagdvorsteher

Kolping-Bildungswerk im Erzbistum Bamberg e. V. 

Das Kolping-Bildungswerk im Erzbistum Bamberg e. V. setzt in diesem Jahr die 
Qualifi zierung im Bereich frühkindliche Bildung fort und leistet einen wichtigen 
Beitrag den Fachkräftemangel zu beheben. Dies betrifft die Ausbildung „Vorberei-
tungskurs auf die Externenprüfung staatl. gepr. Kinderpfl eger/in“ und die Weiterbil-
dung zur Fachkraft in Kindertageseinrichtungen.

Eine Förderung ist im Einzelfall in Absprache mit der Agentur für Arbeit über das 
Qualifi zierungschancengesetz oder über Bildungsgutschein möglich. 

Die Interessierten können dazu mit dem Team der Kolping-Akademie Kontakt auf-
nehmen (Telefon: 0951/519470, Mail: akademie@kolpingbildung.de oder Internet: 
www.kolpingbildung.de).
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EMTMANNSBERG

Bürgerversammlung der Gemeinde Emtmannsberg

Am Donnerstag, 31. März 2022, fi ndet um 19:00 Uhr im Gemeinschaftshaus 
Birk die Bürgerversammlung der Gemeinde Emtmannsberg statt.

Für die Teilnehmer gilt die 3G-Regelung (geimpft/genesen/getestet). 
Aktuelle Änderungen bezüglich der Zugangsregelung werden gegebenenfalls 
auch kurzfristig auf der Webseite der Gemeinde Emtmannsberg, www.emtmanns-
berg.de, bekannt gemacht.

Einlass beginnt um 18:30 Uhr, die 3G-Nachweise werden an der Eingangstür 
überprüft. Eine Maskenpfl icht gilt nur auf dem Weg zum Sitzplatz. Kann dort der 
Mindestabstand von 1,5 m zu haushaltsfremden Personen eingehalten werden, 
kann die Maske abgenommen werden.

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
1. Sachbericht über die gemeindliche Entwicklung
2. Aussprache, Anregungen, Empfehlungen.

Das Wort in der Bürgerversammlung können grundsätzlich nur Gemeindeangehö-
rige erhalten. Ausnahmen kann die Bürgerversammlung beschließen.

Es wird darauf hingewiesen, dass in der Bürgerversammlung nicht Privat- oder 
Einzelfälle, sondern nur Angelegenheiten von allgemeinem und öffentlichem Inte-
resse behandelt werden.

Anträge aus der Bürgerversammlung müssen innerhalb einer Frist von drei Mona-
ten vom Gemeinderat behandelt werden.

Emtmannsberg, 18. Februar 2022
Gerhard Herrmannsdörfer
Erster Bürgermeister

Die Gemeinde Emtmannsberg und der 
Seniorenbeauftragte der Gemeinde laden ein 

zur Onlineveranstaltung: 

Entlastungsmöglichkeiten für pfl egende Angehörige 
Die Pfl ege ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit und oft werden 
Angehörige von einem Tag auf den anderen mit diesem Thema konfrontiert. Wir 
möchten Ihnen in dieser Veranstaltung wichtige Unterstützungs- und Beratungs-
möglichkeiten im Landkreis Bayreuth vorstellen und Ihre Fragen rund um die Pfl e-
ge im Landkreis Bayreuth beantworten. 

Online-Veranstaltung am 7. April 2022 von 18:00 bis 19:30 Uhr im Bürgersaal 
der Gemeinde Emtmannsberg 

Anmeldungen für die  Streamingveranstaltung in Emtmannsberg erbeten bei Wolf-
gang Zwing (Tel.: 09209-221256) oder beim SiSoNetz (Tel.: 09278 3133025 oder 
info@sisonetz.de) an.

Für eine Teilnahme von zu Hause können Sie sich bis zum 4. April 2022 unter:
www.md-bayern.de/anmeldung anmelden. 
Nähere Informationen erhalten Sie auch auf: www.sisonetz.de/Gesundheitsnetz-
werk 

Wolfgang Zwing Gerhard Herrmannsdörfer 
Seniorenbeauftragter Erster Bürgermeister 
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KIRCHENPINGARTEN

KiTa Kirchenpingarten

Kinderkino, kochen und backen für „Eddi Spaghetti“ 
in der KiTa Kirchenpingarten

Nachdem für die Kinder viele Aktivitäten coronabedingt ausfallen mussten, hatte 
der Elternbeirat der KiTa eine Idee. Kinderkino im Schulungsraum der Feuerwehr. 
Natürlich coronakonform. Die beiden Kindergartengruppen machten sich getrennt 
auf den Weg ins Feuerwehrhaus. Dort gab es für jedes Kind eine Tüte Popcorn und 
ein Getränk. Die Filme waren „Zogg“ und „Benjamin Blümchen“. Die Kinder waren 
begeistert. Vielen Dank an den Elternbeirat und die FFW Kirchenpingarten.

Die Kinder der KiTa kochten und backten diesmal für „Eddi Spaghetti“. Die Rezepte 
wurden eingereicht und werden anschließend in einem Kochbuch veröffentlicht. 
Dieses gibt es dann in der KiTa zu erwerben. Ein bisschen Kleckerei gehörte auch 
dazu. Es war bunt, gesund, süß und fruchtig. Die Kinder machten mit Begeisterung 
mit.
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Umweltschutz und Sauberkeit im Gemeindebereich

Aufgrund von eingegangenen Beschwerden über mangelnde Sauberkeit auf öffentli-
chen Wegen und Plätzen in der Gemeinde Seybothenreuth möchten wir alle Bürge-
rinnen und Bürger der Gemeinde zur Thematik informieren.

Die Gemeinde unternimmt im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit mit dem gemeind-
lichen Bauhofpersonal alles, um regelmäßige Reinigungs- und Kontrollfahrten auf 
öffentlichen Flächen und Wegen durchzuführen.

Hierbei werden Straßengräben, Straßenfl ächen, Gehwege und Spielplätze von Müll 
und Gegenständen gesäubert.

Hinweisen möchten wir jedoch, dass Privatfl ächen wie Vorgärten oder Grünsteifen 
nicht zu den Flächen gehören, die die Gemeinde sauber zu halten hat, sondern die 
jeweiligen Anwohner selbst zu reinigen haben.

Gleiches gilt für die öffentlichen angrenzenden Flächen in Form von öffentlichen Geh-
wegen, für die Länge an dem die Grundstücksgrenze direkt an den Gehweg angrenzt.
Grundsätzlich bitten wir alle Gemeindebewohner Seybothenreuths für ein sauberes 
Ortsbild einzutreten und im Rahmen der Umweltreinhaltung mitzuhelfen, achtlos 
weggeworfene Gegenstände in die dafür vorgesehenen Müllbehältern zu entsorgen.
Mit geringfügiger Eigeninitiative der Gemeinschaft kann Jeder und Jede aktiven Um-
weltschutz betreiben. Helfen Sie bitte mit!

Die Gemeinde Seybothenreuth bedankt sich dafür recht herzlich bei Ihnen!

Seybothenreuth, 17. Februar 2022
Reinhard Preißinger
Erster Bürgermeister

Bürgerbusfahrer Karl-Heinz Probst

Die Gemeinde Seybothenreuth freut sich besonders, dass sich ein Gemeindebür-
ger als Bürgerbusfahrer zur Verfügung stellt. Karl-Heinz Probst wird zukünftig auch 
im Gemeindebereich Seybothenreuth mit dem Bürgerbus des Landkreises unter-
wegs sein. Herr Probst ist den Bürgerinnen und Bürgern als Seniorenbeauftragter 
bereits bestens bekannt und gut vernetzt.

Bürgerbus

Tarife für das Bürgerbusprojekt im Landkreis Bayreuth gültig seit 12.07.2021 auf 
allen Bürgerbuslinien 

Karten      Preise
Hin- und Rückfahrkarte    2,50 Euro
Hin und Rückfahrkarte (ermäßigt)  1,50 Euro

Einfache Fahrt     1,50 Euro
Einfache Fahrt (ermäßigt)   1,00 Euro

Die ermäßigten Fahrscheine gelten für Senioren ab 65.
Fragen zum Bürgerbus: LRA BT, Tel. 0921 728 330

SEYBOTHENREUTH
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MARKT WEIDENBERG

Diebstahl von Verkehrszeichen in Weidenberg

In den vergangenen Wochen beobachten wir einen Anstieg von widerrechtlich ab-
montieren Verkehrszeichen im Raum Weidenberg.
Grundsätzlich handelt es sich gemäß § 242 Strafgesetzbuch (StGB) um einen 
Diebstahl, wenn ein Verkehrsschild von Dritten abmontiert und entwendet wird.

Für diesen Diebstahl kann gemäß § 303 StGB eine Geldstrafe oder eine Freiheits-
strafe von bis zu zwei Jahren drohen. Wenn durch das fehlende Verkehrsschild der 
Straßenverkehr gefährdet wird, gilt Folgendes:
Eine solche Gefährdung beispielsweise wäre bei einem Diebstahl von Stopp- und 
Vorfahrtsschildern oder bei dem Entwenden von Geschwindigkeitsbegrenzungen 
der Fall. In diesen Fällen wird häufi g ein „gefährlicher Eingriff in den Straßenver-
kehr“ angenommen.
Der gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr ist in § 315b des Strafgesetzbuches 
(StGB) geregelt und kann mit Freiheitsstrafe zwischen 6 Monaten bis zu 5 Jahren 
oder Geldstrafen bestraft werden.

Die Wiederbeschaffung dieser Verkehrszeichen kostet zwischen 85 und 150 Euro 
pro Stück. Völlig unnötige Kosten für die Kommune, die letztendlich von der Allge-
meinheit zu tragen sind.

Wer Hinweise zu diesen Straftaten beitragen kann, wendet sich bitte an die Polizei 
oder das Ordnungsamt unter 09278-977-0

Vielen Dank für Ihre Mithilfe und Unterstützung.

Weidenberg, im Februar 2022
Hans Wittauer
Erster Bürgermeister

Staatsstraße 2181 „Bayreuth - Weidenberg“ 
östlich Kriegsbrunnen, Baumfällarbeiten 

Ankündigung der Vollsperrung 
ab 21. Februar bis ca. 13. März 2022

Ab Montag, 21.02.2022 beginnen Baumfällarbeiten an der Staatsstraße 2181 von 
Bayreuth nach Weidenberg östlich des Kriegsbrunnens kurz vor der Ortschaft Un-
tersteinach. Die Baumfällarbeiten stellen Vorarbeiten für die geplanten Felssiche-
rungsmaßnahmen an der St 2181 dar.

Die Arbeiten werden im Zeitraum zwischen dem 21. Februar 2022 und voraus-
sichtlich dem 13. März 2022 ausgeführt. Witterungsbedingt aber auch aufgrund 
von Unvorhergesehenem können sich zeitliche Verschiebungen ergeben.

Aufgrund der Baumfällarbeiten und den erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen ist 
eine Vollsperrung der St 2181 in diesem Streckenabschnitt erforderlich. Der Ver-
kehr aus Richtung Bayreuth wird ab Friedrichsthal über die Staatsstraße 2163 und 
über Allersdorf bis südlich von Goldkronach und danach über die Kreisstraße BT 
12 bis zur Ortschaft Untersteinach nach Weidenberg umgeleitet. Der Verkehr aus 
Richtung Weidenberg wird ab Untersteinach entgegengesetzt ebenfalls über die 
Kreisstraße BT 12 und die Staatsstraße 2163 nach Bayreuth geleitet.

Die Baumfällarbeiten werden von der Straßenmeisterei des Staatlichen Bauamts 
Bayreuth ausgeführt.

Für die während der Bauzeit auftretenden unvermeidlichen Verkehrsbehinderun-
gen bittet das Staatliche Bauamt Bayreuth um Verständnis.
Weitere Informationen unter www.bayerninfo.de

Staatliches Bauamt Bayreuth
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Montessori Kinderhaus 

Neues aus dem Montessori Kinderhaus - Kindergarten
Nachdem uns das Christkind wunderbare neue Spielmaterialien gebracht hat, 
wollten wir diese natürlich direkt nach den Weihnachtsferien in unsere Gruppe 
aufnehmen. Zu diesem Anlass wurden auch zwei Kinderkonferenzen veranstaltet 
und die Kinder wurden sehr umfangreich in die Entscheidungen mit eingebunden, 
welche Materialien nun im Gruppenraum bleiben sollten und auf welche nun ver-
zichtet werden kann. Zugleich konnten die Kinder auch ihre Meinungen einbringen, 
welches Spielmaterial in die Gruppe aufgenommen werden sollte, entschieden 
wurde das letztendlich auch durch demokratische Abstimmung bei der zweiten 
Kinderkonferenz. 

In diesem Zug beschäftigten wir uns auch wieder intensiv mit der Verwendung 
und dem Namen unseres Spielmaterials. Wir hörten auch von der Frau und ihrem 
spannenden Leben, die sich die meisten der Spielmaterialien ausgedacht hat und 
unserem Kinderhaus den Namen gibt: Maria Montessori. 

Krippe im Montessori Kinderhaus
Das neue Jahr hat gerade begonnen und jetzt steht die Faschingszeit bevor. Für 
fast jedes Kind ist der Fasching eine aufregende Zeit. Schon jetzt erzählen uns 
die Kinder ganz aufgeregt, als was sie verkleidet kommen. Einmal so frech sein 
wie Pippi Langstrumpf oder ein gefährlicher Fuchs, eine wunderschöne Prinzessin 
oder doch ein wilder Cowboy? Im Morgenkreis singen die Kinder begeistert unsere 
Faschingslieder, der Bewegungsraum ist gefüllt mit Luftballons, welche sogar von 
der Decke hängen. Wir haben für die Kinder eine lustige „Farbdusche“ zum Durch-
laufen aufgehängt. Fleißig basteln die Kinder die Dekoration oder lustige Kronen. 
Der Höhepunkt wird dann unsere Faschingsfeier werden, um den Fasching zu et-
was ganz Besonderem zu machen. Dazu wird getanzt, Spiele gemacht und weil 
das Ganze anstrengend ist, bekommen wir von den Eltern ein leckeres Buffet 
spendiert. 

21



Mitteilungsblatt Verwaltungsgemeinschaft WeidenbergAusg. 03/2022

GRUND- UND MITTELSCHULE WEIDENBERG

Handys für Hummel, Biene und Co.  

 
Die Klasse 5G der Mittelschule Weidenberg sammelt 
alte Handys und Zubehör mit Sammelboxen des NABU 
in der Schule. 
Die Schülerinnen und Schüler der 5G unterstützen 
dabei mit ihrem Klassenleiter Herrn Ohlraun eine Aktion 
des NABU. Sie wollen dabei im Rahmen des GPG-
Unterrichts zeigen, wie man Nachhaltigkeit fördern 
kann. Gesammelt werden Handys, Tablets, Ladekabel, 
Headsets, Smartphones, Netzteile und Co. Alles darf 
defekt sein. Allerdings muss darauf geachtet werden, 
dass Akkus im Gerät stecken oder gut verpackt sind. 
Alte Daten auf Altgeräten werden nach höchstem 
Sicherheitsstandard gelöscht. Mit dem Sammeln der 
Geräte sollen z. T. seltene Rohstoffe gesammelt 
werden, um durch deren Verkauf Projekte zum 
Insektenschutz zu finanzieren.   
Die Sammelboxen stehen bis zu den Osterferien in der 
Grund- und Mittelschule Weidenberg. 
„Handyspenden“ dürfen gerne einem Schüler der 
Schule mitgegeben werden.  
 
 
Boulderwand für den Pausenhof 

 
Seit einigen Wochen schmückt unseren Pausenhof eine 
neue Boulderwand. Finanziert wurde sie von der Firma 
Vogt, unserem Sachaufwandsträger sowie dem 
Förderverein Perspektive Grund- und Mittelschule e. V. 
- an dieser Stelle ein großes Dankeschön.  
Gleichzeitig wurde die Einweihung mit der 
Verabschiedung unserer langjährigen 
Elternbeiratsvorsitzenden Frau Nina Brehm verbunden. 
Wir danken ihr auch hier noch einmal ganz herzlich für 
Ihr Engagement!  

Generalprobe  

 

 
Unsere Teams Soziales, Technik und Wirtschaft üben 
fleißig für die anstehenden Projektprüfungen. Am 
Dienstag, 08.02.22 war dann die große Generalprobe. 
Die Neuntklässler der beiden Teams Soziales unter der 
Leitung von Frau Kießling-Thees und Frau Schinner 
bereiteten viele leckere Speisen und Getränke zu. 
Testesser waren die Schülerinnen und Schüler der 
Klasse 4b. Alle waren hellauf begeistert.  
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Regionalbudget der ILE Frankenpfalz im Fichtelgebirge

17 Projekte können gefördert werden

100.000 Euro Fördermittel: Die ILE Frankenpfalz im Fichtelgebirge und das Amt 
für Ländliche Entwicklung Oberfranken haben nun das dritte Jahr in Folge erneut 
100.000 Euro zur Förderung von Kleinprojekten zur Verfügung gestellt. Die Net-
tokosten der Kleinprojekte können dabei mit 80% und maximal 10.000 Euro pro 
Projekt bezuschusst werden. In diesem Jahr konnten bis zum 07. Februar ent-
sprechende Anträge bei der ILE-Geschäftsstelle eingereicht werden. Viele Vereine, 
Verbände und Gemeinden haben diese Chance erneut genutzt.

Prüfung der Anträge: Zusammen mit dem Amt für Ländliche Entwicklung wurden 
alle Anträge dahingehend überprüft, ob die durch das Bayerische Staatsministeri-
um für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten festgelegten Fördervoraussetzun-
gen erfüllt werden. Sofern dies der Fall war, wurden die Anträge von einem eigens 
eingerichteten, sechsköpfi gem Entscheidungsgremium an Hand von insgesamt 
sechs Auswahlkriterien bewertet. Die Bewertung erfolgte in folgenden Kategorien: 

- Beitrag zu Sicherung und Weiterentwicklung des Ländlichen Raumes
- Beitrag zur Orts- und zur Innenentwicklung
- Beitrag zum Schutz von Natur, Umwelt, Klima, Kulturlandschaft
- Beitrag zur Stärkung von Familienfreundlichkeit und Generationengerechtigkeit
- Beitrag zur Stärkung von Tourismus, Freizeit, Kultur, Brauchtum, Identität
- Beitrag zu den Entwicklungszielen des ILEK Frankenpfalz i.F.

17 Projekte können gefördert werden: Nach der Bewertung der Anträge durch 
das Entscheidungsgremium steht nun das Ergebnis fest: Im Jahr 2022 können ins-
gesamt 17 Kleinprojekte gefördert werden. Die Summe der voraussichtlich auszu-
zahlenden Fördermittel liegt knapp unter 100.000 Euro und entspricht damit dem 
maximalen Fördervolumen des Regionalbudgets. Die Kleinprojekte selbst verteilen 
sich quer über das ganze Gebiet der ILE Frankenpfalz i.F. Gemeinden mit ver-
gleichsweise wenigen Projekten sollen nach Möglichkeit im nächsten Jahr wieder 
stärker zum Zuge kommen, um eine regionale Ausgewogenheit zu gewährleisten. 
Die Spannbreite der für 2022 festgelegten Projekte ist vielfältig. 

Gefördert werden beispielsweise Maßnahmen zur baulichen und funktionalen Auf-
wertung von Treffpunkten in kleineren Ortschaften sowie an einem Dorfgemein-
schaftshaus. Auch der barrierefreie Ausbau eines Wanderweges oder von sani-
tären Anlagen stehen in diesem Jahr auf der Agenda. Investiert wird weiterhin in 
den Ausbau öffentlicher Spielplätze, in öffentliche Sport- und Freizeitanlagen, in 
die Beschilderung eines Aussichtspunktes oder in Gerätschaften, die der Land-
schaftspfl ege dienen. 

ILE-FRANKENPFALZ

Sobald die Verträge geschlossen und erste Maßnahmen umgesetzt sind, werden 
wir diese Projekte natürlich wieder in den nächsten Ausgaben der amtlichen Mit-
teilungsblätter sowie auf unserer Internetseite vorstellen. Die Kleinprojekte selbst 
müssen bereits bis zum 20. September abgeschlossen sein. Wir wünschen allen 
Antragstellern viel Erfolg bei der Umsetzung Ihrer Projekte!
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GRUND– UND MITTELSCHULVERBAND WEIDENBERG

Hallenschwimmbad Grund- und 
Mittelschule Weidenberg

Aktuell werden Schwimmkurse abgehalten. Weitere Entwicklungen im Badebetrieb 
verfolgen Sie bitte auf unserer Webseite und im Mitteilungsblatt der VG Weiden-
berg.

Kinder-, Jugend- und Gemeindebücherei 
in der Grund- und Mittelschule Weidenberg

Öffnungszeiten:
Für Schülerinnen und Schüler der Grund- und Mittelschule Weidenberg jeden Mitt-
woch von 7.30 Uhr bis 8.00 Uhr (außer in den Ferien!).

Für Kinder, Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger jeden Freitag von 14.00 Uhr bis 
15.30 Uhr (auch in den Ferien, außer zu Urlaubszeiten, welche rechtzeitig bekannt 
gegeben werden).

Wir nehmen jederzeit gerne gut erhaltene Kinder- und Jugendbücher, DVDs und 
Hörspiele für Kinder, Romane, Krimis und Erzählungen für Erwachsene an. Infos 
unter 09278 / 977-56. 

26



Mitteilungsblatt Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg Ausg. 03/2022

27



Mitteilungsblatt Verwaltungsgemeinschaft WeidenbergAusg. 03/2022

UNSERE GESUNDHEIT

Cathrin Roider
Fachärztin für Allgemeinmedizin

Birkenstraße 15, 95466 Weidenberg, Tel.: 09278 / 260, Fax: 09278 / 985552

Unsere Praxis bleibt vom 28.02.2022 bis 04.03.2022 wegen Urlaub geschlossen.

Vertretung in dieser Zeit:
Drs. Müller/Hülper in Weidenberg  Tel.: 98455
Außerhalb der Sprechzeiten wenden Sie sich bitte direkt an den ärztlichen 
Bereitschaftsdienst unter Tel. 116 117.

Ihr Team der allgemeinmedizinischen Praxis Cathrin Roider

Dr. med. Michael Müller
Allgemeinarzt, Sportmedizin, Naturheilverfahren

Chirotherapie, Notfallmedizin, Ernährungsmedizin

Dr. med. Stefan Hülper
Facharzt für Allgemeinmedizin

Chirotherapie

Liebe Patienten,
wir machen Urlaub von Montag, 21.03.2022 bis Freitag, 25.03.2022. 
Nächste Sprechstunde: Montag, 28.03.2022

Vertretung: Praxis Roider , Weidenberg Tel 260

Bitte jeweils vorherige Terminvereinbarung bei der vertretenden Kollegin. An 
Wochenenden und außerhalb der regulären Sprechzeiten Telefon 116117 bzw. 
Bereitschaftspraxis in Bayreuth, Pegnitz oder Kulmbach.

HINWEIS ZUM THEMA CORONAIMPFUNG: Wir führen in unserer Praxis 
KEINE 4. Booster-Impfung durch (mit dem derzeitigen „Impfstoff“). Wie es im Som-
mer und Herbst laufen wird, ist derzeit nicht vorhersehbar.
Wer Interesse an dieser 4. Impfung hat, möge sich bitte an die Impfzentren wen-
den. Sollte der Novavax-Impfstoff endlich auch für die Praxen verfügbar sein, kün-
digen wir das auf der Homepage www.hausarzt-weidenberg.de rechtzeitig an. 
Bitte diesbezüglich keine telefonischen Nachfragen.

Notrufnummern

Kassenärztlicher Notfalldienst
(Vertretung vom Hausarzt) Wochenende
Freitag, 18.00 Uhr bis Montag, 7.00 Uhr und
Mittwoch, 13.00 Uhr bis Donnerstag, 7.00 Uhr
116 117

Integrierte Leitstelle ILS
Feuerwehr und Rettungsdienst, Tel. 112

Notdienstbereitschaft der Apotheken

Bereits vor Jahren hat die Apothekerkammer in München den Verbund der
einzelnen Apotheken für die Notdienstbereitschaft verbindlich festgelegt. Die
Apotheken sind an diese Einteilung gebunden. Die Notdienstbereitschaft der
Apotheke beginnt jeweils Samstag früh um 8.00 Uhr und dauert eine ganze
Woche lang.

Für den Monat März 2022 gilt folgende Notdienstbereitschaft:

ab Samstag, 05.03.2022  Apotheke, Speichersdorf
ab Samstag, 12.03.2022  Vorstadt-Apotheke, Kemnath
ab Samstag, 19.03.2022  Apotheke Schütz, Weidenberg
ab Samstag, 26.03.2022  Turm-Apotheke, Kemnath

Die Telefonnummern der Apotheken:
Apotheke Schütz, Weidenberg   09278 / 216
Franken-Apotheke, Weidenberg   09278 / 9760
Apotheke, Speichersdorf   09275 / 9830
Turm-Apotheke, Kemnath   09642 / 2611
Stadtapotheke, Kemnath   09642 / 92290
Vorstadt-Apotheke, Kemnath   09642 / 7037050
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GEBURTSTAGE

Emtmannsberg
05.03.2022 Gertrud Gräbner 77
07.03.2022 Claus Schirmel 74
11.03.2022 Giuseppe Gramalglia 87
16.03.2022 Siegrid Raab 75
17.03.2022 Johanna Feilner 83
19.03.2022 Dorothea Pittroff 81
19.03.2022 Hans Holl 91
21.03.2022 Guenther Zimmermann 81
21.03.2022 Anton Vogg 82
22.03.2022 Rosalinde Schwenk 74
22.03.2022 Heribert König 77
23.03.2022 Barbara Lucas-Leugering 70
25.03.2022 Elisabeth Kurzac 75
26.03.2022 Anna Heckel 84
27.03.2022 Konrad Preiß 96
28.03.2022 Hedwig Schwenk 77
30.03.2022 Adolf Lind 89

Kirchenpingarten
04.03.2022 Luise Märkl 79
06.03.2022 Johanna Pufke 77
07.03.2022 Maria Bayer 85
11.03.2022 Georg Reichenberger 70
16.03.2022 Josef Legath 70
16.03.2022 Paula Kreitschi 76
23.03.2022 Dorothea Taegert 75
25.03.2022 Werner Dötsch 87

Seybothenreuth
03.03.2022 Ibrahim Daglioglu 74
03.03.2022 Karl Kauper 81
04.03.2022 Marianne Kuhn 72
05.03.2022 Ingrid Herrmann 71
05.03.2022 Elena Vlad 75
05.03.2022 Käthe Braun 88
08.03.2022 Charlotte Behrendt 94
10.03.2022 Alfred Höreth 72
10.03.2022 Gisela Crass 75
10.03.2022 Valeria Hell 85
15.03.2022 Armin Hagen 70
15.03.2022 Josef Hösl 72
19.03.2022 Helmut Streller 93
20.03.2022 Werner Limmer 70
26.03.2022 Karl-Heinz Meyer 71
31.03.2022 Beate Mattas 70

Weidenberg
01.03.2022 Ilse Kießling 82
01.03.2022 Betty Bauer 87
01.03.2022 Fritz Herrmann 89
02.03.2022 Roland Richter 83
02.03.2022 Karl Heinz Gebelein 84
03.03.2022 Rudolf Hautsch 74
05.03.2022 Marion Zwenzner 74
06.03.2022 Christine Wutschka 71
06.03.2022 Konrad Hauenstein 81
07.03.2022 Adelheid Hauenstein 71
07.03.2022 Hannelore Strömsdörfer 72
07.03.2022 Joachim Stüning 73
07.03.2022 Dr. Florin-Tudor-Felician Milcu 76
07.03.2022 Helga Böhner 78
07.03.2022 Hans Meisel 87
08.03.2022 Beate Tölzer 70

09.03.2022 Käte Lindner 77
09.03.2022 Elfriede Eulefeld 89
10.03.2022 Horst Koberstein 70
10.03.2022 Heinrich Fiedler 73
11.03.2022 Dieter Pinzer 70
11.03.2022 Albert Hofmann 81
11.03.2022 Erika Müller 82
11.03.2022 Ingrid Klemens 88
12.03.2022 Reinhard Fischer 71
12.03.2022 Adolf Busch 82
13.03.2022 Erwin Rußler 71
13.03.2022 Manfred Stolle 73
14.03.2022 Gerd Nützel 81
14.03.2022 Johann Lindner 87
15.03.2022 Werner Bleier 78
15.03.2022 Helmut Pauli 81
15.03.2022 Barbara Mayer 88
15.03.2022 Lisette Hager 93
16.03.2022 Alfred Engelbrecht 70
16.03.2022 Christine Dressendörfer 75
16.03.2022 Erika Macht 75
17.03.2022 Renate Von Schellwitz 73
17.03.2022 Werner Weber 83
18.03.2022 Inge Kerzel 70
19.03.2022 Christine Böhner 74
19.03.2022 Christa Richter 83
21.03.2022 Erika Junk 77
22.03.2022 Ingrid Weber 75
22.03.2022 Dr. Gerhard Platz 80
23.03.2022 Armin Schäffers 70
23.03.2022 Bernhardt Dumbach 75
23.03.2022 Günter Hartmann 84
23.03.2022 Bernhard Will 91
24.03.2022 Dr. Lothar Grunert 85
24.03.2022 Arnold Popp 92
25.03.2022 Irene Hollweg 70
25.03.2022 Ingrid Fischbach 72
25.03.2022 Hans Posselt 77
25.03.2022 Marga Stiehler 78
25.03.2022 Halina Kellner 87
26.03.2022 Renate Kastl 72
26.03.2022 Günter Tröger 74
26.03.2022 Frank Seidel 78
27.03.2022 Roland Hundsdörfer 72
27.03.2022 Maria Herr 78
27.03.2022 Reiner Lehnert 79
28.03.2022 Anna Böhner 70
28.03.2022 Rosemarie Schmechel 77
28.03.2022 Helga Frederking 81
29.03.2022 Peter Ehmann 70
30.03.2022 Karl-Heinz Geipel 70
30.03.2022 Babette Stoll 78
31.03.2022 Ute Frank 70
31.03.2022 Peter Musial 71

WIR GRATULIEREN

30



Mitteilungsblatt Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg Ausg. 03/2022

31



Mitteilungsblatt Verwaltungsgemeinschaft WeidenbergAusg. 03/2022

SEINERZEIT

Zur Geschichte von Lankendorf und Ützdorf 
im Mittelalter

Veröffentlichung August 1984
Prof. Dr. Erwin Herrmann

1. Teil

Im Mai 1234 schenkte Herzog Otto VII. aus der Familie der Grafen von Andechs 
dem Domstift Bamberg Besitzungen in zwei Dörfern. Leider ist die Urkunde selbst 
nicht erhalten; die Schenkung ist uns nur bekannt, weil sie eingetragen wurde in 
einige Kalendarien des Bamberger Doms. Kalenderaufzeichnungen wurden im 
Mittelalter häufi g mit zeitgeschichtlichen Eintragungen angereichert, wodurch ja 
die Gattung der Annalen entstand. 

Weil diese Kalendereinträge aber verschiedene Namensformen zeigen, tun wir uns 
in der Identifi zierung der beiden genannten Orte (jedenfalls des einen von beiden) 
ziemlich schwer. Es wird ein Ort wird Trebesdorf genannt, was wohl Tröbersdorf 
bei Bayreuth sein dürfte. Für den anderen Ort gibt es nicht weniger als drei ver-
schiedene Schreibweisen, nämlich Slankendorf und Zlawen- bzw. Slawendorf. Ein 
Zlawendorf kommt übrigens auch in einigen anderen Urkunden vor; der Ortsname 
taucht später nicht mehr auf. So ist es also nicht ganz sicher, dass Lankendorf bei 
Weidenberg in dieser Schenkung von 1234 erwähnt wird, immerhin ist es aber 
auch nicht ausgeschlossen. 

Allerdings ist später, 1398, Bamberger Besitz in Lankendorf nicht nachzuweisen; 
die Schenkung müsste also durch Verkauf wieder Bamberg verlorengegangen 
sein, was jedoch möglich ist. 

Alte Kreisstraße nach Lankendorf, Foto Archiv VG Weidenberg

Wann ein Ort zum ersten Mal in einer Urkunde genannt wird, hängt von den Zufäl-
len der schriftlichen Überlieferung ab. Selbstverständlich sind unsere Siedlungen 
älter, z. T. sogar erheblich älter als die Jahreszahl ihrer Erstnennung. Man muss 
also versuchen, aus anderen Quellen, vor allem aus der allgemeinen Siedlungs-
geschichte eines Gebietes, die ungefähre Zeit abzuleiten., in der bestimmte Orte 
gegründet worden sein können. Dabei kann man natürlich nur größere Zeiträume 
festlegen. Die fränkischen Ortsnamen nun, die mit -dorf zusammengesetzt sind, 
gehören jedenfalls in unserer Region zu den älteren Namen; unsere dorf-Orte sind 
in der Regel schon in der Karolingerzeit, allenfalls (in ungünstigeren Lagen) in 
der Zeit der Grafen von Schweinfurt entstanden, also in der Zeit von etwa 800 bis 
spätestens um 950.

So sind Pettendorf, Pittersdorf, Forkendorf im Hummelgau, Tröbersdorf und Eckers-
dorf, dann Harsdorf und Lanzendorf (letzteres war eine schon vorbambergische 
Pfarrei, also älter als 1007) wohl schon im Verlauf des 9. Jahrhunderts entstanden. 
Auch das slawisch benannte Seulbitz und Weidenberg sind schon sehr alte Orte. 

Die Siedlungen auf der exponierten Hochfl äche zwischen dem Pensen und dem 
Weidenberger Kessel, Lankendorf und Ützdorf, wurden sicherlich etwas später an-
gelegt als die Orte in den geschützten Tallagen. Es dürfte realistisch sein, wenn 
wir die Entstehung der großen Rodungsinsel mit Lankendorf und Ützdorf in die 
Zeit der Grafen von Schweinfurt setzen, also etwa um 920 bis 950. Sie würden 
demnach zur zweiten großen Siedlungsphase unseres Gebietes gehören, was an-
gesichts der Höhenlage plausibel erscheint. Es hat ja in unserem Gebiet offenbar 
für eine gewisse Zeit eine vorübergehende Siedlungsgrenze gegeben; in der Kri-
senzeit von ca. 880 bis 920, als die karolingische Familie im Abstieg begriffen war 
(der letzte ostfränkische Karolinger starb 911) und als ganz Süddeutschland unter 
den Ungarneinfällen zu leiden hatte, fehlten wahrscheinlich einfach die Menschen 
und die Mittel für eine Fortsetzung der Rodung. 
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UNSERE UMWELT

Amphibienfangzäune 

Unterstützung in Weidenberg für Frosch, Kröte und Molch 
durch die Ortsgruppen von Fichtelgebirgsverein und BUND Naturschutz

An der Austraße (FGV) und der Straße nach Seybothenreuth oberhalb des Fried-
hofes (BUND) stehen Amphibienschutzzäune. 
Täglich vormittags, teilweise auch abends, müssen die in die Eimer gefallenen Frö-
sche, Kröten und Molche über die Straßen getragen werden und auf der anderen 
Seite wieder frei gelassen werden. Wer helfen möchte, wendet sich bitte an die 
beiden Vereine.

Krötentaxi: Männchen oben, Weibchen unten

Eimertaxi Fotos: B. Dahinten

Warum Amphibienfangzäune?
Beim ersten warmen Frühjahrsregen erwachen die Amphibien aus ihrem Winter-
schlaf. Schnurstracks wandern sie dann zu ihren vertrauten Fortpfl anzungs-Ge-
wässern. 
Mit erstaunlicher Präzision fi nden die Frösche, Molche und Kröten ihr Geburtsge-
wässer wieder, um darin ihre Eier abzulegen. 
Damit unsere Amphibien ihre Laichgewässer sicher erreichen, und unterwegs 
nicht überfahren werden, werden Amphibienfangzäune aufgebaut. Hier werden die 
Laichplatz-Wanderer aufgehalten und fallen in die dort vergrabenen Eimer.
Täglich werden die Frösche, Kröten und Molche dann von freiwilligen Helfern - or-
ganisiert über den Landesbund für Vogelbutz (LBV)- eingesammelt. Dabei werden 
Art und Anzahl bestimmt und die Tiere dann über die Straße bis zum Weiher ge-
tragen. 

Dies ist ein sehr wichtiger Beitrag, damit die lokalen Amphibien überleben 
können UND die Autofahrer nicht durch glitschige, überfahrene Tierleichen 
gefährdet werden. 

Liebe Autofahrer!
Bitte fahren sie besonders langsam und aufmerksam am Friedhof und bei 
der Austraße während der Amphibienwanderung März / April. Schützen Sie 
damit die fl eißigen ehrenamtlichen Helfer, die bei jedem Wetter mit dem Einsam-
meln der Amphibien beschäftigt sind.
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Evang.-Luth. Kirchengemeinde Emtmannsberg

Gottesdienste u.a. im März 2022
So., 06.03. Gottesdienst mit Pfarrer Maisel 09:00 Uhr
So., 13.03. Gottesdienst mit Pfarrer Maisel 09:00 Uhr
So., 20.03. Gottesdienst mit Pfarrer Maisel 09:00 Uhr
So., 27.03. Gottesdienst mit Prädikantin Maron 09:00 Uhr

Einladung zum Seniorennachmittag:
am Montag, den 14. März, ab 14.30 Uhr in Emtmannsberg in der Alten Schule in 
Zusammenarbeit mit der VHS.

Corona:
aufgrund der derzeitigen Corona-Lage ist es uns leider nicht möglich Ihnen zu 
sagen, ob die angekündigten Gottesdienste und Veranstaltungen wirklich stattfi n-
den, verschoben werden oder ausfallen müssen. Aktuelle Änderungen diesbezüg-
lich entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.kirche-emtmannsberg.de unter 
Veranstaltungen.

Evang.-Luth. Kirchengemeinde 
Neunkirchen a. Main und Stockau

Gottesdienste u.a. im März 2022
So., 06.03. Neunkirchen - Gottesdienst zum Weltgebetstag  10:00 Uhr
 der Frauen mit Team
So., 13.03. Stockau - Gottesdienst mit Pfarrer Maisel 10:00 Uhr
So., 20.03. Neunkirchen - Gottesdienst mit Pfarrer Maisel 10:00 Uhr
So., 27.03. Stockau - Gottesdienst mit Prädikantin Maron 10:00 Uhr

Corona:
aufgrund der derzeitigen Corona-Lage ist es uns leider nicht möglich Ihnen zu 
sagen, ob die angekündigten Gottesdienste und Veranstaltungen wirklich stattfi n-
den, verschoben werden oder ausfallen müssen. Aktuelle Änderungen diesbezüg-
lich entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.kirche-emtmannsberg.de unter 
Veranstaltungen.

KIRCHENGEMEINDEN

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Nemmersdorf

Kirchliche Termine u. Gottesdienste – März 2022
Fr., 04.03. Weltgebetstag   19.00 Uhr
So., 06.03.  Abendgottesdienst (Lektorin Walter)  19.00 Uhr  
So., 13.03.  Gottesdienst (Prädikant Bauer)  09.30 Uhr  
So., 20.03. Gottesdienst (Pfarrer Taxis)  09.30 Uhr
So., 27.03. Gottesdienst (Dekan i. R. Gregori)  09.30 Uhr
So., 03.04. Abendgottesdienst (Pfarrer Taxis)  19.00 Uhr

Evang.-Luth. Pfarramt Nemmersdorf
Tel.: 09208 / 8401, E-Mail: pfarramt.nemmersdorf@elkb.de

Evang. Kirchengemeinde Weidenberg

! Die Gottesdienste ab hier unter Vorbehalt wegen der Corona-Entwicklung !
Mit FFP2-Maske 
Abendmahl immer mit Traubensaft
Kindergottesdienst und Bambinigottesdienst immer im Pimmlerhaus

4. März  WELTGEBETSTAG - der Frauen  19.00 Uhr 
Freitag in St. Michael am Gurtstein
6. März  ABENDMAHLSGOTTESDIENST – Pfrin. Lauterbach 09.30 Uhr
Invokavit  KINDERGOTTESDIENST 09.30 Uhr 
11. März  Andachten auf dem Weg  16.30 Uhr 
Freitag  Treffpunkt Brunnen am Rathausplatz 
13. März  GOTTESDIENST - Pfr. Daum  09.30 Uhr
Reminiszere  KINDERGOTTESDIENST  09.30 Uhr 
18. März  Andachten auf dem Weg  16.30 Uhr
Freitag  Treffpunkt Brunnen am Rathausplatz 
20. März  GOTTESDIENST - Pfrin. Lauterbach  09.30 Uhr
Okuli  KINDERGOTTESDIENST  09.30 Uhr 
25. März  Andachten auf dem Weg  16.30 Uhr
Freitag  Treffpunkt Brunnen am Rathausplatz 
27. März  GOTTESDIENST - zum Auftakt der Frühjahrs- 09.30 Uhr
Lätare  sammlung für die Diakonie - Pfrin. Lauterbach,
 Mitarbeitende der Diakonie 
 KINDERGOTTESDIENST  09.30 Uhr  
  Konzert der Kantorei - Thema „Engel“  19:00 Uhr
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1. April  Andachten auf dem Weg  16.30 Uhr
Freitag  Treffpunkt Brunnen am Rathausplatz 

Frauenstammtisch: - Jeden 3.Dienstag im Monat um 19:30 Uhr
Kontakt: Ingrid Büttner (Tel. 1838), Rita Leupold (Tel. 416)

Begegnungsgruppe Weidenberg
für Suchtkranke und deren Angehörige - Blaues Kreuz Bayreuth
Jeden 1. und 3. Dienstag im Monat um 20.00 Uhr. Leitung und Kontakt: Siegfried 
Hartmann (Tel. 7376) Norbert Sack (Suchtkrankenhelfer) 

Die Kreuzschnäbel -  Gesprächskreis über Glauben, Bibel und Leben
Kontakt: Ute Steininger (Tel. 8011), Udo Hammerschmidt (Tel. 77100)

Wir bitten Sie darum, sich gegebenenfalls auf unserer Homepage
www.weidenberg-evangelisch.de über die aktuelle Situation zu informieren 
oder fragen Sie im Pfarramt nach - Tel. 09278-264.
Das Pfarramt ist vom 1. Februar bis 8. April 2022 unregelmäßig besetzt.

Alt-Katholische Kirche Kirchengemeinde
 
Fr., 04.03. Weltgebetstag der Frauen in der ev. Kirche St. Michael  19.00 Uhr
 am Gurtstein 

ERSTER SONNTAG DER ÖSTERLICHEN BUßZEIT (Lesereihe C) 
Kollekte für Missions– und Entwicklungshilfeprojekte 
So., 06.03. Netzwerkgottesdienst, mp3-Andacht, außerdem Besinnung aus 
 unseren  Gemeinden auf youtube                     
Do., 10.03.  Ökumenische Alltagsexerzitien im Pimmlerhaus  19.00 Uhr
Fr., 11.03. Ökumenische Andachten auf dem Weg -  16.30 Uhr
 Treffpunkt Rathausplatz 

ZWEITER SONNTAG DER ÖSTERLICHEN BUßZEIT (Lesereihe C)                                                                        
So., 13.03. Eucharistiefeier   17.00 Uhr
Do., 17.03. (Pfr. Pöschl zur Pastoralkonferenz in Augsburg) 
 Ökumenische Alltagsexerzitien im Pimmlerhaus  19.00 Uhr
Fr., 18.03.  Ökumenische Andachten auf dem Weg -  16.30 Uhr
 Treffpunkt Rathausplatz 

DRITTER SONNTAG DER ÖSTERLICHEN BUßZEIT (Lesereihe C)       
Sa 19.03. Gottesdienste im AWO-Heim  15.30 Uhr
So., 20.03.  Eucharistiefeier   09.30 Uhr
Mi., 23.03. Ökumenisches Taizé-Gebet  20.00 Uhr
Do., 24.03. Religionsunterricht im Gemeinderaum  15.30 Uhr
 Ökumenische Alltagsexerzitien im Pimmlerhaus  19.00 Uhr
Fr., 25.03. Ökumenische Andachten auf dem Weg -  16.30 Uhr
 Treffpunkt Rathausplatz 

VIERTER SONNTAG DER ÖSTERLICHEN BUßZEIT (Lesereihe C)
So., 27.03.  Eucharistiefeier   09.30/17:00 Uhr
Mo., 28.03.  (Pfr. Pöschl zur Dekanekonferenz in Frankfurt) 
Di., 29.03. (Pfr. Pöschl zur Dekanekonferenz in Frankfurt) 
Mi., 30.03.  (14.30 Treffen des ACK- Vorstandes mit den Pastoren der Freikirchen) 
Do., 31.03.  Religionsunterricht im Gemeinderaum  15.30 Uhr
 Ökumenische Alltagsexerzitien im Pimmlerhaus  19.00 Uhr

Beachten Sie die aktuellen Hinweise per Mail, im Aushang usw., die zu den aktuell 
gültigen Regelungen Auskunft geben. 
Die Gottesdienste fi nden in der Kirche statt. Die Sitzplätze sind jeweils markiert. 
Für alle Sonntage werden Netzwerkgottesdienste und Andachten zum Anhören 
im mp3-Format per Email versendet. Wenn Sie diese zugeschickt haben möchten, 
schicken Sie bitte eine Mail an weidenberg@alt-katholisch.de 
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Katholische Kirche Rosenhammer

Gottesdienste im März 2022
Mi., 02.03. hl. Messe mit Aschenaufl egung 18:00 Uhr
Fr., 04.03. Weltgebetstag der Frauen in der ev. Kirche 19:00 Uhr
Sa., 05.03. Vorabendmesse  18:00 Uhr
So., 06.03. hl. Messe  09:30 Uhr
Do., 10.03. Schülermesse  18:00 Uhr
Sa., 12.03. Vorabendgottesdienst  18:00 Uhr
So., 13.03. hl. Messe  09:30 Uhr
Di., 15.03. Bußgottesdienst  18:00 Uhr
Do., 17.03. Schülermesse  18:00 Uhr
Sa., 19.03. Vorabendmesse  18:00 Uhr
So., 20.03. hl. Messe  09:30 Uhr
Do., 24.03. Schülermesse  18:00 Uhr
Sa., 26.03. Vorabendmesse  18:00 Uhr
So., 27.03. hl. Messe  09:30 Uhr
Do., 31.03. Schülermesse  18:00 Uhr

Evang.-Luth. Kirchengemeinde
St. Veronika und St. Jakobus Birk

Gottesdienste in Birk im März 2022
* 02.03.  Andacht zum Aschermittwoch mit Präd. Visser in  15.30 Uhr
 der St. Jakobus-Kapelle Seybothenreuth
* 04.03.  Weltgebetstags-Gottesdient in der St. Marien-Kirche 19.30 Uhr
 Creußen von St. Jakobus Creußen
* 06.03.  Passions-Gottesdienst mit Prädikantin Gisela  10.00 Uhr
 Schleifer in der St. Veronika-Kirche Birk
* ab dem 07. März: Ökumenische Alltagsexerzitien „frei“
* 08.03.  Passions-Nachmittag im Gemeindehaus 15.00 Uhr
 Seybothenreuth (es gilt die 3 G-Regel)
* 13.03.  Passions-Gottesdienst mit Pfarrerin Meister- 15.30 Uhr
 Hechtel in der St. Jakobus-Kapelle Seyb.
* 18.03. Passions-Andacht in der Kirche Birk 19.00 Uhr
* 27.03. Passions-Gottesdienst zum Sonntag  10.00 Uhr
 Laetare in der St. Veronika-Kirche Birk

Chöre/Ensembles und Musikgruppen nach Absprache:
Am Dienstag der Frauensinkreis i. d. R. in der Kirche Birk
Am Mittwoch der Posaunenchor im Gemeindehaus Seyb.
Instrumentalunterricht und Instrumentalkreise n.V.

Konfi rmandentage in Creußen bzw. Pfarrsaal Birk:
am 19.03. ab 9.00-12.30 Uhr: Was kommt nach dem Tod?

Aktuelle Änderungen in der der Tagespresse und den Aus-hängen an Kirche, 
Gemeindehaus und bei der Tankstelle Ma-der, Seybothenreuth, oder über das 
Pfarrbüro in Birk, Tel.: 09209-1210, oder über die E-Mail: pfarramt.birk@elkb.de.

Bleiben Sie behütet! Ihre
Pfarrer Matthias Öffner und Vikarin Andrea Kühn
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VEREINE, VERBÄNDE UND SONSTIGES

EMTMANNSBERG

Volkshochschule Weidenberg – 
Außenstelle Emtmannsberg

Geschäftsstelle: Troschenreuth 5, 95517 Emtmannsberg, Petra Holl
Tel.:  0 92 09 / 16161, E-Mail: petra.holl5@t-online.de

Bitte melden Sie sich rechtzeitig an, denn Ihre Anmeldung entscheidet möglicher-
weise darüber, ob ein Kurs stattfi ndet oder abgesagt werden muss. Einzahlung der 
Kursgebühren bitte auf das Konto der Sparkasse IBAN DE66 7735 0110 0570 
9340 00.

Die Durchführung der Kurse und Veranstaltungen fi ndet unter den jeweils 
geltenden Infektionsschutzmaßnahmen statt, z, Zt. 2G bzw. 3G.
Terminänderungen möglich!

We001_1 Seniorennachmittag
Mo., 14.03.2022 – 14.30 Uhr – Alte Schule
An ein gemeinsames Kaffeetrinken schließt sich eine Vortrag an. Thema stand bei 
Redaktionsschluss noch nicht fest.

We 001_4 Gesund und Fit
Montags, ab 7.3. • 19.30 – 20.30 Uhr • Turnhalle • 10 Abende • Gebühr: 30,00 EUR 
• Leitung: Elke Schneider
Bewegung mit Spaß für ein gutes Körpergefühl und einen starken Rücken  - unver-
bindliche Probestunde möglich!

We 001_4 Herz aktiv
Ab 08.03.2022 wieder in der Turnhalle –18-19 Uhr - Fortsetzung des Kurses vom 
November. Neuer Kurs vorauss. ab Mai

We 003_05 Literaturkreis -  Lesen ist Abenteuer im Kopf
nächster Termin: Do., 31.03. • 19.30 Uhr • VHS-Raum bzw. Saal im Schloss 
• Leitung: Michaela  Drescher • Gebühr: ohne. Dieses Mal geht es um „Die Pest“ 
von Albert Camus.
Wir beschäftigen uns mit klassischer und moderner Literatur, lesen Bücher, die uns 
schlau, betroffen oder heiter machen und uns zum Nachdenken anregen. Bei Inter-
esse bitte melden, damit wir Sie über evtl. Terminänderungen informieren können. 

We 003_04 Hatha-Yoga für Anfänger
Beginn: ab 10.03. wieder in der Turnhalle • 18.-19 Uhr • Fortsetzung des im Novem-
ber begonnenen Kurses, ab 31.03.2022 neuer Kurs, Beginn dann bereits um 17.45 
Uhr • Leitung: Claudia Hermsdörfer-Geißler • Gebühr: 24  EUR • 6 Abende • Auch 
als Online-Kurs, bitte anfragen.
Yoga ist ein ganzheitliches Übungssystem zur Erlangung von Gesundheit und 
Wohlbefi nden. Die Stunden sind klassisch aufgebaut mit Anfangsentspannung, 
Atemübungen, Sonnengruß, den Yogastellungen (Asanas) und Endentspannung. 
Die Übungen können an die Befi ndlichkeiten der Teilnehmerinnen angepasst wer-
den.

We 002_5 Nähcafe
Beginn: Fr., 11.03.2022 • 18.00-20.30 Uhr • Atelier Creußener Weg, Emtmanns-
berg • 6 Abende • Gebühr: 45,00 EUR • Leitung: Helen Opel, Textildesignerin
mitzubr.: eigene Nähmaschine,Jerseynadeln, Stoffschere, Stecknadeln , Klam-
mern und Nähgarn. Leihmaschine auf Anfrage; Stoff und sonstiges Material kann 
auch im Kurs erworben werden. 
Unter Anleitung kann jede ihr Wunschprojekt verwirklichen, egal, ob schon Kennt-
nisse vorhanden sind oder nicht. Die Kursleiterin steht mit Rat und Tat zu Seite und 
erklärt bzw. zeigt alle anfallenden Arbeitsschritte bis zum fertigen Teil.
Bitte nach der Anmeldung mit der Kursleiterin unter Tel. 0176 30466755 in Verbin-
dung setzen, um den Materialbedarf in der passenden Größe zu erfragen bzw. ein 
Stoffpaket zu reservieren.

We 002_5 Nachhaltige Haushalts- und Kosmetikprodukte
Samstags - Termin wird noch bekanntgeg. - 13.30 Uhr • Turnhalle • Gebühr: 18 
Euro zzgl. Material ca. 16 EUR – Leitung: Hildegard Büttner. Aus wenigen Zutaten 
stellen wir gut verträgliche Produkte her. 

ELEKTRO HAUTSCH
Meisterbetrieb der Innung

Industriestrasse 22
95466 Weidenberg

http://www.hautsch.de
e-mail: elektro@hautsch.de

- Elektroinstallation
- Elektroheizungen
- Beleuchtungssysteme
- Blitzschutzanlagen
- Überspannungsschutz
- Telefonanlagen
- Netzwerktechnik
- Satellitenanlagen

- Antennenanlagen
- Zentralstaubsaugeranlagen
- Haushaltsgeräteverkauf
- Haushaltsgeräteservice
- EIB
- SPS
- E-Check
- Projektierung und Planung

- 24h-Störungsdienst 45
Jahre
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SEYBOTHENREUTH

VHS  Außenstelle Seybothenreuth 

Geschäftsstelle: 
Anna Dondörfer, Kalte Reuth 25, 95517 Seybothenreuth 
Tel.: 09275 / 3 58 80 18, E-Mail: a.dondoerfer@web.de 

Wir bitten um Verständnis Teilnahme an Kursen wegen Corona Regeln  ist be-
grenzt, Anmeldung ist erforderlich 
Alle Kurse wegen Hygienevorschriften in der Corona Pandemie unter Vorbehalt. 
Es gelten auch bei VHS 2G + Regeln, 1,5 M Abstand und FFP2 Masken bleiben 
weiter erhalten.

Ws 009 Gesellschaft
Mensch und Welt
Ws 001_1 Seniorennachmittage
Jeden 3. Dienstag im Monat im Rathaus VHS-Raum • 14.00 Uhr • Die Themen 
werden im Gemeindeblatt bekannt gegeben. 
Anmeldung  beim Hr.G. Opel Tel.Nr.;09275-6590 oder beim Hr. K-H. Probst Tel.; 
09209-350 und bei VHS-Leitung (siehe oben)

Vorschau: am 22.04.22 fi ndet Halbtages Osterbrunnenfahrt für Senioren in die 
Fränkische Schweiz mit Reisebus, Einkehr zur Brotzeit um ca 16 Uhr. Abfahrt am 
Bahnhof um 12.30, Transport zum Bahnhof und zurück wird nach Anmeldungen 
erfolgen. Busfahrt: Selbstbeteiligung pro Person: 10 Euro
Anmeldung ist erforderlich

Ws 002_1 Vortrag: Wohnen ohne Barrieren - nicht nur im Alter ein Gewinn 
Di., 22.03.2022 • 19.00 - ca. 20.30 Uhr • VHS-Raum Rathaus Seybothenreuth • 
Referentin: Karin Böhm, Allgemeine Seniorenarbeit und Wohnberatung Landrat-
samt Bayreuth 
Was bedeutet Barrierefreiheit - sowohl im Neubau als auch im Bestand. Der Vor-
trag richtet sich nicht nur an Senioren und Menschen mit Behinderung, sondern 
ebenso an Bauwillige, Familien oder weitere Interessenten, die renovieren und für 
das Alter vorsorgen wollen. Auch eine vorübergehende Einschränkung der Geh-
fähigkeit nach einem Unfall oder einer Operation kann die Selbständigkeit in der 
eigenen Häuslichkeit plötzlich gefährden. Außerdem profi tieren auch Kinder von 
einem barrierefreien Wohnumfeld. 

Entspannung / Körpererfahrung 
Ws 001_4 Hatha-Yoga 
(Kurs-ID: KU-ST-WZY427) es sind noch Plätze frei
Beginn: Mi., 16.02.2022 • 19.00-20.30 Uhr • VHS-Raum Rathaus • 12 Abende 
• mitzubr.: Matte, eine Decke, bequeme Kleidung, warme Socken und ein kleines 
festes Kissen • Gebühr: 60,00 EUR • Ltg.: Oliver Mattas, Yogalehrer (BJV) 
Yoga dient zur Förderung und Erlangung von Gesundheit, Wohlbefi nden, Harmo-
nie, Erweckung schlafender Fähigkeiten und Erweiterung des Bewusstseins. 

Bewegung / Gymnastik / Fitness 
Ws 004_4 Rückenkraft - Es sind noch Plätze frei
Beginn: Mo., 21.03.2022 • 17.30-18.30 Uhr • Mehrzweckhalle Seybothenreuth 
• 14 Abende • mitzubr.: Matte, Sportschuhe für Innenraum, Wasser, FFP 2 Maske 
• Gebühr: 38 Euro • Leitung: Carmen Kröschel 
Eine starke und gesunde Rückenmuskulatur ist wichtig für eine aufrechte Kör-
perhaltung. Sie stützt den Rumpf und entlastet so die Wirbelsäule und die Band-
scheiben. Das aktive Rückentraining beinhaltet Übungen zur Stärkung der Rücken-
muskulatur und zur Linderung und Vorbeugung von Beschwerden. Komplexe und 
vielfältige Übungen stehen im Vordergrund. Viele Muskeln werden gleichermaßen 
trainiert. Auch wenn die Stunde anspruchsvoll ist, eignet sie sich für Trainierte und 
Weniger trainierte! Sie endet mit Übungen zur Entlastung. 

Ws 002_4 Entspannung mit Klangschalen 
Do., 17.03.2022 • 19.00-20.30 Uhr • VHS-Raum, Rathaus Seybothenreuth • mit-
zubr.: Isomatte, Decke, Kissen, warme Socken • Wegen Nachfrage zweiter Termin 
auch am 17.03 um 20.30 Uhr • Gebühr: 9,00 EUR • Leitung: Thomas Schmitt 
Durch das Spielen der Klangschalen und Gongs werden im Körper alle Zellen 
in Schwingung gebracht und der Energiefl uss harmonisiert, so können wir die 
Körperwahrnehmung verbessern und zu einer tiefen Entspannung gelangen. Der 
Klang wirkt ganzheitlich auf Körper, Geist und Seele.

Ws 003_4 Entspannungskurs 
4 Abende:    Mo.: 14.03,  28 .03.,   25. 04,   9. 05.2022
19.00 - 20.00, Mehrzweckhalle Seybothenreuth
Mitzubringen: Matte, Decke, Kissen, warme bequeme Kleidung, Getränk
Gebühr: 26 Euro, Kursleitung Carmen Kröschel
In diesem Entspannungskurs erlernen Sie einfache Möglichkeiten sich zu ent-
spannen. Elemente aus Autogenem Training, Progressiver Muskelentspannung, 
Qi Gong, Atemübungen und Meditation sind Inhalte. Wir folgen dabei nicht einer 
bestimmten Religion oder Lebenseinstellung. Es geht in diesem Kurs darum, sich 
bewusst entspannen zu können. Auch nach dem Motto: „Endlich Zeit für mich!“ Sie 
erlernen außerdem, wie Sie ihren Körper, ihre Muskulatur, ihre Gelenke entlasten 
können.

Ernährung 
Ws 005_4 Vegetarische und Veganer Koch-und Back-Kurse 
1.Abend war am 24.02
VHS-Raum Rathaus • 17.30-19.30 Uhr • Gebühr: 18,00 EUR (zzgl. Kosten für Le-
bensmittel 6,00 EUR pro Person  sind bei der KL zu zahlen) • Leitung: Hildegard 
Büttner. Hildegard zeigt euch, wie schmackhaft und wie vielfältig die vegetarische 
und Veganer Küche ist. 

2. Abend: Do., 24.03.2022: Vegane leckere Aufstriche 
mitzubr.: 3 Einmachgläser mit Deckel a 150 ml und eine kleine Tupperdose mit 
Deckel, Schreibblock und Stift, Schürze 
Wir kochen aus wenigen Zutaten drei verschiedene gesunde Brot-Aufstriche: Erb-
se trifft wildes Grün, Himmel und Erde, Fröhliche Leberwurst (Fröhlich, weil vegan). 
Wir rühren uns einen sehr schnell zubereiteten Kräuteraufstrich an. 
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Ws 006_4 Leckeres und gesundes aus Gemüse 
Do., 31.03.2022 • 18.30-20.30 Uhr • VHS-Raum Rathaus, Seybothenreuth • mitzu-
br.: Schürze, Dosen für Proben für Daheimgebliebene • Gebühr: 11,00 EUR zzgl. 
Kosten für Lebensmittel werden beim Kurs berechnet, sind beim KL zu zahlen 
• Leitung: Andrea Storkenmaier 
Bunte, frische, knackige Salatkreationen für Erwachsene. 

Kultur
Ws 001_5 Kreatives Basteln zum Frühling 
Mo., 28.03.2022 • 18.30-21.00 Uhr • VHS-Raum Rathaus, Seybothenreuth 
• Gebühr: 10,00 EUR + Materialkosten werden nach Bedarf an dem Abend berech-
net, sind beim KL zu zahlen • Leitung: Mirjam Pauscher 
Frühlingsbepfl anzung für Tische/Fenster od. Garten. Auf Wunsch können eigene 
Schalen/Töpfe bepfl anzt werden (bitte mitbringen). 

Ws 002_5 Töpferkurs - Kreativ formen mit Ton 
Di., 08.03.2022 • 19.00-22.00 Uhr (1. Abend: formen) • 2 Abende jew. drei Stunden 
• Werkraum / Sporthalle • mitzubr.: ein Handtuch für die Hände • Gebühr: 38,00 
EUR zzgl. Materialkosten (werden nach Größe und Glasur der geformten Teile 
berechnet) • Leitung: Claudia Hammon 
Aufgrund der Corona-Vorschriften ist die Teilnahme sehr begrenzt. Termin für Gla-
sieren wird ca. 2-3 Wochen später stattfi nden und abgesprochen. Formen und 
glasieren Sie mit der Hand in versch. Techniken dekorative Gefäße und Figuren

Grundbildung
Ws 002_6 Leckere Kleinigkeiten zum Mitnehmen (7 J.) 
Do., 17.03.2022 • 15.00-17.30 Uhr • VHS- Raum Rathaus Seybothenreuth • mitzu-
br.: Schürze und Dosen für Proben • Gebühr: 8,00 EUR, zzgl. Materialk. für Lebens-
mittel 6,00 EUR, bitte mitbringen, beim KL zu zahlen • Ltg.: Andrea Storkenmaier 
Komm, wir machen ein Picknick. 

Wir basteln mit Holz (ab 6 J.) (ausgebucht)
15.00-16.30 Uhr • VHS-Raum, Rathaus Seybothenreuth • mitzubr.: Malshirt, altes 
Handtuch, Getränk • Gebühr: 6,00 EUR zzgl. Materialkosten 7,00 EUR je Kurs,sind 
bei KL zu zahlen • max. 10 Kinder • Leitung: Lydia Preißinger 

Ws 003_6 Ostern: Termin: Fr., 25.03.2022  (ausgebucht)
Jedes Kind bastelt einen Kantholz-Osterhasen. Dieser wird mit Farbe bemalt und 
kreativ mit Streuteilen und Bändern dekoriert 
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- Ortsverein Weidenberg

Samstag, 26.03.: 
Schneeglöckchen-Lauf des AWO Nordic Walking Treffs. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr 
auf dem Parkplatz der Fa. Prechtl Lufttechnik in der Industriestraße in Weidenberg. 
Info: Manfred Tölzer, Telefon 01515/2155849. 

AWO Nordic Walking Treff 
Die Nordic Walker treffen sich im März immer mittwochs, jeweils um 18 Uhr und 
samstags, jeweils um 14:30 Uhr. Mit Beginn der Sommerzeit dann nur noch immer 
mittwochs, erstmals am 30.03., jeweils um 18:30 Uhr. Treffpunkt ist der Parkplatz 
der Fa. Prechtl Lufttechnik in der Industriestraße in Weidenberg. Weitere Auskunft 
erteilen Marion Birkel, 0171/7066518 und Manfred Tölzer, 0151/52155849. 

SV Weidenberg – Kurse mit Irina Burbach ab 8. März

Tanzaerobic + Latina + Zumba
dienstags um 18:30 Uhr und samstags um 10:00 Uhr
Zumba Kids Kurs ab 4 Jahre
dienstags von 15:45 – 16:30 Uhr
Zumba Kids Kurs ab 7 Jahre
dienstags von 16:45 – 17:30 Uhr

Wo: SV Weidenberg, Sportplatzweg 3, Weidenberg
Kursleiterin: Irina Burbach, mobil 0176/32981990, E-Mail irinaburbach@o2mail.de

Imkerverein Weidenberg

08.03.2022 19:00 Uhr Frühjahrsarbeiten Referent: Fachwart Herbert Lux

Die Veranstaltung fi ndet im Gasthaus „Zur Heide“ in Görschnitz statt. Es sind alle 
interessierten Imkerinnen und Imker eingeladen. Auf Grund der besonderen Situ-
ation ist für Nichtmitglieder eine Anmeldung unter Email vorstand@imkerverein-
weidenberg.de oder Telefon 0151/22208222 notwendig.

Volkshochschule Neunkirchen 

Geschäftsstelle:
Heinz Doris, Neunkirchener Str. 30, 95466 Weidenberg
Tel. 09209-570 – Fax: 0322 237 899 79 – E-Mail: heinz.doris@t-online.de

Mitteilung an alle Kursinteressierte und -teilnehmer*innen
Wir freuen uns sehr, dass wir ab dem 7. März 22 wieder Präsenzkurse anbie-
ten. Die Teilnehmer*innen aus den Online-Kursen wechseln dann problemlos 
in die Kurse in der Mehrzweckhalle oder VHS-Raum!
Alle Kurse fi nden unter den jeweils geltenden Hygienebestimmungen statt,

Bitte haben Sie Verständnis, dass an allen unseren Programmen für Erwach-
sene nur geimpfte oder genesene Personen teilnehmen können. Es gilt das 2 
G-Prinzip. Maskenpfl icht besteht weiterhin!

Kurse:
Für alle Sportkurse gilt: mitzubringen: Sportbekleidung, Turnschuhe, Gymnastik-
matte, ggfs. Hygienetücher für die Toilette

Yoga am Vormittag (mit Krankenkassen-Zuschuss)
immer montags• 10.00-11.15 Uhr • Gemeindezentrum, VHS-Raum • 12 Vormittage 
à 75 min • Gebühr: 48,00 EUR • Leitung: Renate Raps

Yoga für Anfänger*innen (mit Krankenkassen-Zuschuss)
immer dienstags 17:15-18:30 Uhr, MZH, Gebühr: 48,00 EUR /12  Abende à 75 min 
Leitung: Claudia Hermsdörfer-Geißler

Yoga 50 plus (mit Krankenkassen-Zuschuss)
immer dienstags • 18.45-20 Uhr • Gebühr: 48,00 EUR /12  Abende à 75 min 
• Leitung: Claudia Hermsdörfer-Geißler. Wegen des großen Andrangs ist ein weite-
rer Yoga-Kurs geplant. Interessen*innen können sich eintragen lassen.

Funktionelle Gymnastik (vorher: Body Maxx)
immer dienstags, 15 Abende von 17:15-18:15 Uhr, Mehrzweckhalle, Leitung: Car-
men Kröschel

Sanfter Rücken (vorher: Wirbelsäulengymnastik) 
immer dienstags, 15 Abende von 18:15 - 19:15 Uhr, Mehrzweckhalle, Gebühr:  
35,00 Euro,  Leitung: Carmen Kröschel
Fit in jedem Alter - Senioren

MARKT WEIDENBERG
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Seniorengymnastik für Frauen und Männer (vormittags)
immer dienstags 10.00-11.00 Uhr • Mehrzweckhalle • 15 Vormittage • mitzubr.: 
Gymnastikmatte und -schuhe • Gebühr: 35,00 EUR • Leitung: Inge Butler
Mit moderaten Übungseinheiten ist der Kurs geeignet für Trainierte und Untrainier-
te, Alte und Junge, Dicke und Dünne. 

„Tanz mit, bleib fi t!“ – Geselliges Tanzen in Neunkirchen
Abstandsvorgaben werden eingehalten. Coronabedingt wird auf Paartänze und 
Handfassung verzichtet. 
Immer donnerstags, 14.30 –16.00 Uhr in der Mehrzweckhalle Neunkirchen, 
Gebühr:  3,00 Euro pro Nachmittag
Termine: 07.04. / 28.04. / 12.05. / 02.06. / 30.06. / 14.07. / 28.07.22   
Leitung: Erika Richter, zertifi zierte Tanzleiterin
Anmeldung und Rückfragen bei Erika Richter  Tel. 0921 - 98283 Für die Tanz-
nachmittage liegt ein Hygienekonzept vor.

Literaturkreis für die Liebhaber guter Literatur
Klassiker und Moderne werden gelesen und besprochen, es gibt eine ausführliche 
Einführung zu dem jeweiligen Autor. 
Termin: immer donnerstags 1x monatlich, 10. März 22 • 15 Uhr, VHS-Raum Ge-
meindezentrum, Gebühr für 2 Semester:  40,- Euro • Leitung: G. Groß, Germanist. 
Auf unsere Literaturreise vom 08.-12.06.2022 ins Rheinland wird hingewiesen!

Musik
Alle Musikkurse (Musikalische Früherziehung, Flöte, Klavier, Cello Gitarre)  fi n-
den im VHS-Raum des Gemeindezentrums statt. Die Anmeldungen gelten, sofern 
nichts anderes vereinbart ist, jeweils für 1 Schuljahr. Die Zahlung der Gebühren ist 
aufgeteilt: die erste Abschlagszahlung zu Beginn des Unterrichts im September 
und die zweite dann Anfang Januar. Alle Musikkurse fi nden mit der 2 G-Regel statt.

Studienreisen und Tagesfahrten/ Exkursionen:
Bitte haben Sie Verständnis, dass an allen unseren Programmen für Erwachsene 
nur geimpfte oder genesene Personen teilnehmen können. Es gilt das 2-G-Prinzip. 
Maskenpfl icht besteht weiterhin!

2022 Tagesfahrten und Exkursionen:
24.06.22 Kissinger Sommer 2022, Tagesfahrt nach Bad Kissingen zum Besuch 
eines Konzertes im Regentenbau mit dem Sinfonieorchester des WDR, Leitung: 
Adam Fischer, Solisten Giorgi Gigashvili, Klavier u. Julia Kleiter, Sopran mit Beet-
hoven, Klavierkonzert Nr. 5, Es-Dur+Mahler, „Symphonie Nr. 4, G-Dur

26.06.22 Ansbach: Bayerische Landesausstellung „Typisch Franken?“ Führung 

durch die Ausstellung des „Hauses der Bayerischen Geschichte“ in der Orangerie 
und der St. Gumbertus-Kirche, dann Besichtigung von Residenz und Hofgarten. 
Tagesfahrt, Busfahrt und Eintritte + Führungen. In Kooperation mit dem Verein 
„Rettet die Fachwerk-und Sandsteinhäuser e.V.“ Bth.

Noch ohne Termin: Synagoge Bayreuth + Mariengärtchen, Justizpalast Bay-
reuth u.a. In Kooperation mit dem Verein „Rettet die Fachwerk-und Sandsteinhäu-
ser e.V.“ Bth.

Noch ohne Termin: Weiden -Max-Reger - Stadt. In Kooperation mit dem Verein 
„Rettet die Fachwerk-und Sandsteinhäuser e.V.“ Bth.

• Frühjahr 2022 Altenburg: Stadtführung Altenburg mit Schloss+Innenstadt, bäu-
erliche Kaffeetafel, 3-Seit-Höfe. In Kooperation mit dem Verein „Rettet die Fach-
werk-und Sandsteinhäuser e.V.“ Bth.

Studienreisen
31.03.-03.04.22 Prager Frühlingsfestival mit „Rigoletto+ und Rusalka“ in 2 
Opernhäusern, 1 Konzert, 1 Matinée. 4 Tage -3 Üb/ HP mit Stadtführungen uvm, 
Hotel direkt am Wenzelsplatz. Busreise, 4 Tage/ 3 Üb/HP

08.-13.05.22 Rhododendronblüte im Ammerland  und Ostfriesland, mit Emden 
(Kunsthalle), Papenburg (Meyer-Werft, Leer, Wilhelmshaven, Greetsiel, Bad Zwi-
schenahn, Teezeremonie uvm.

08.-12.06.22 Literaturreise 2022 ins Rheinland auf den Spuren von Heinrich 
Heine, Heinrich Böll, der Römer und der Nibelungen: Köln, Düsseldorf, Kloster 
Kamp, Xanten uvm. Busreise, 5 Tage- 4 Üb/ HP i

07.-10.07.22 Holland – Welt-Garten-Ausstellung „Floriade“ und AMSTERDAM+ 
Umgebung. 4 Tage-3 Üb/ HP Fur Garten-und  Kunstfreunde. Busreise, 

22.-27.07.22 Hamburg, Bremen und Bremerhaven. STADTFÜHRUNGEN; Deut-
sches Schiffahrtsmuseum, Sektempfang auf der PLAZA der Elbphilharmonie uvm. 
Busreise, 6 Tage, 5 Üb/ HP

September 2022 Bonn, Beethovenfest – 2 Konzerte mit renommierten Orches-
tern, 2 Üb/ HP/Maritim-Hotel Bonn, Beethovenhaus mit Konzert und Lesung inkl. 
1 Glas Wein, Haus der Deutschen Geschichte uvm. Mit fachkundiger Begleitung

September 2022 Rund um den „Wilden Kaiser“ - Busreise mit vielen Ausfl ügen

02.-08.10.22 Slowenien und Istrien – Kultur-und kulinarische Reise in zwei wun-
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derschöne Länder Bleder See, Portoroz, Piran, Porec, Rovinj, Pula, Lubljana, Ma-
ribor, Graz uvm, Busreise mit 2 Standort-Hotels, 7 Tage, 6 Ub/ fast VP

23.-27.10.2022 Valencia – Rundreise mit Opern-oder Konzertbesuch / -Flugreise

08.-11.12.22 Advent an Enz und Donau in Steyr und Linz: Mittelalterliches Steyr 
und Medien-Vorzeigestadt Linz. 4 Tage – 3 Üb/ HP in Steyr, viele Ausfl üg

29.12.22-01.01.2023 Silvester in der Lausitz: Görlitz, Bautzen und Ausfl ug nach 
Breslau

Wenn Sie unsere komplette Reiseübersicht für das Jahr 2022 zugeschickt 
haben möchten, so bitten wir um die Angabe Ihrer E-Mail-Adresse oder Ihrer 
vollen Anschrift.

Volkshochschule Weidenberg e.v.

Geschäftsstelle: Troschenreuth 5 • 95517 Emtmannsberg
Petra Holl • Tel.: 09209/16161
E-mail: petra.holl5@t-online.de 

Gebühreneinzahlung auf IBAN:66 773 501100 570934 000
Die Gebühr wird zurückerstattet, wenn ein Kurs nicht zustande kommt bzw. die 
Teilnahme wegen Infektionsschutzmaßnahmen abgebrochen werden muss. 
Wenn Sie nach Ihrer Anmeldung nichts von uns hören, dann haben Sie einen 
Platz in unserem Kurs sicher.
Wir melden uns nur bei Ihnen, wenn wir absagen, oder Termine verschieben. 
Noch eine kleine Bitte: Melden Sie sich rechtzeitig an, damit wir besser planen 
können. Alle Kurse fi nden zu den jeweils geltenden Infektionsschutz-Maßnahmen 
statt. Wir behalten uns die Durchführung unter 2G, 3G bzw. 3G+ vor !

Sprachen und Verständigung
Der Unterrichtsstoff wird langsam und gründlich mithilfe von Arbeitsblättern vermit-
telt. Für Italienisch wird kein Lehrbuch benötigt.

Wb 001_3 Italienisch für Anfänger
Beginn: Mi., 09.03. 2022 •  19.30 -21.00 Uhr • Bürgerhaus, Untergeschoss • 10 
Abende • Gebühr: 40,00 EUR • Leitung: Aureliano Zattoni

Wb 002_3 Italienisch für Fortgeschrittene 
Beginn: Mi.,  09.03.2022 • 18.00- 19.30 Uhr •  Bürgerhaus • 10 Abende • Gebühr: 
40,00 EUR • Leitung: Aureliano Zattoni

Bewegung/ Gymnastik / Fitness

Wb 010_4 Bewegung ist die beste Medizin  - Aktiv im Alter
Beginn: Mi., 09.03.2022 • 09.30 -10.30 Uhr • Bürgerhaus, Saal • Fortsetzung des 
im Herbst begonnenen Kurses • Neuer Kurs im Anschluss möglich • Leitung: Katja 
Quindt, Zertifi zierte Präventions-, Gesundheits- und Entspannungstrainerin
Für Bewegung ist es nie zu spät. Wer sich regelmäßig gezielt bewegt, steigert das 
Wohlbefi nden und bleibt dauerhaft selbstständig und mobil.
Mit einfachen Lockerungs-, Dehn- und Kräftigungsübungen „die wirklich für jeden 
geeignet sind“ Körper und Geist fi t halten.
Sei dabei, denn „BEWEGUNG IST DIE BESTE MEDIZIN „

Wb 001_4 Hatha Yoga für Anfänger*innen
s. VHS-Programm Neunkirchen

Wb 002_4 Hatha-Yoga für Fortgeschrittene  -  Online-Kurs  
Beginn: Mo., 07.02.2022 • 19.30-21 Uhr • Zugangsdaten auf Anfrage • 10 Abende 
• Gebühr: 46 EUR • Leitung: Claudia Hermsdörfer-Geißler  •
                                                                                                    
Wb 003_4 Hatha-Yoga am Vormittag
Diese Form des Yoga dient der Förderung und Erlangung von Gesundheit und 
Wohlbefi nden und ist für jeden Trainingszustand und jedes Alter geeignet. 
vorauss Do., 20.01.2022 •  • Bürgerhaus • 10 Vormittage • Leitung: Angelika Dollart 
• Gebühr: 35 EUR • Kurs 1: 9 – 10 Uhr • Kurs 2: 10.10 – 11.10 Uhr

Wb 000_4 Bauch - Beine – Po
Beginn: Di., 08.03.2022 • 18-19 Uhr • Nachholung der 2021 entfallenen 5 Abende  
• kleine Schulturnhalle • Neuer Kurs ab 26.04. - Gebühr: 37,00 EUR für 10 Abende 
• Leitung: Gina Nickl
Ein effektives Ganzkörpertraining, bei dem die Figur geformt, die Kondition ver-
bessert und der Anteil an Muskelmasse erhöht wird. Nach einer Aufwärmphase 
werden effi zient alle Muskelgruppen trainiert. Mit Dehn- und Entspannungsübun-
gen wird das Programm abgerundet. Der Sommerkurs kann bei passendem Wetter 
auch im Freien stattfi nden.
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Wb 000_4 Zumba Fitness
Beginn: 08.03.2022 • 19 – 20 Uhr • Nachholung der 2021 entfallenen 5 Abende 
• kleine Schulturnhalle • Neuer Kurs ab 26.04. - Gebühr: 37,00 EUR für 10 Abende 
• Leitung: Gina Nickl. Hast du Spaß an Latino-Musik wie Salsa, Merengue, Cum-
bia und Reggaeton ? Dann ist „Zumba“ genau richtig für dich. In Verbindung mit 
fi tnessorientierten, einfachen Tanzchoreographien wird die Fettverbrennung ange-
regt und der ganze Körper trainiert. Alter, Geschlecht und Fitnessniveau spielen 
keine Rolle. Im Sommer evtl. auch im Freien

Die junge VHS
Musikgarten Termine Frühling/Sommer 2022 für alle u.s. Kurse gilt nach wie vor 
Das Händedesinfi zieren und Tragen der Maske wird noch Pfl icht sein. Jede Familie 
sitzt auf ihrer mitgebrachten Picknick-Decke und musiziert mit den eigenen Instru-
menten (können mitgebracht oder bei mir erworben werden).
Die Kurse fi nden  freitags im evang. Gemeindehaus (Pimmlerhaus, Reitweg 7 in 
Weidenberg) statt.
Die Kurse umfassen je 14 Stunden a 45 Minuten, Kosten: 80,-Euro
Für weitere Informationen  und Anmeldung können Sie gerne bei Christine Ham-
mer, lizensierte Musikgartenpädagogin, anrufen unter: 09278 / 98238

Baby-Musikgarten für Babys von 5 bis 14 Monaten und deren Eltern Ge-
meinsames Musizieren und Musik hören in dieser frühen Phase ist für das Kind 
Nahrung für Körper, Seele und Gehirn. Babys erkunden mit Hingabe Stimme und 
Körper. Sie untersuchen alles in der näheren Umgebung, was rasselt und knistert, 
leuchtet und klappert. Genau die richtige Zeit, um im Musikgarten für Babys Ras-
seln, Klanghölzer und bunte Tücher zu erobern! 
• immer freitags, 10.30 Uhr, Beginn:11.03.2022 
• insgesamt 14 Termine, Dauer 45 Min., Kosten: 80,- Euro 
• max. 9 Teilnehmer 
Musikgarten 1, Thema „Tierwelt“ für Kinder von 16 bis 36 Monaten mit einem El-
ternteil. Die Kleinkinder werden immer aktiver. Über Bewegungen, Echospiele und 
Instrumentalspiel, Tänze, Lieder, Kniereiter, Sprechverse und aktives Musikhören 
wird das Kind ganzheitlich angesprochen. Der Musikgarten stärkt die Neigungen 
zum Imitieren und fördert das Sprech- und Hörverhalten. 
• immer freitags, 9.30 Uhr, Beginn: 11.03.2022 
• insgesamt 14 Termine, Dauer 45 Min., Kosten: 80,- Euro 
• max. 9 Teilnehmer 

Kunst / Kunsthandwerk
Wb 001_5 Klöppeln
Beginn: Mi., seit 09.02.2022 • 19-21 Uhr • Bürgerhaus, Saal • 7 Abende (14-tägig) 
• Gebühr: 35,00 EUR • Leitung: Elisabeth Böhner
Das Grundprinzip des Klöppelns besteht in einem wiederkehrenden Wechsel von 
Drehen und Kreuzen der Fäden nach einer vorgezeichneten Vorlage, dem Klöp-
pelbrief. Im geselligen Miteinander pfl egen die Teilnehmer den Fortbestand dieser 
alten, traditionellen Handwerkskunst. Neueinstieg ist jederzeit möglich. Die Kurs-
leiterin berät Sie gerne. Arbeitsgeräte werden gestellt.

Brauchtumspfl ege
Wb 001_1 Arbeitsgemeinschaft  Brauchtumspfl ege
 Zusammenkunft jeweils am letzten Freitag im Monat und Sondertermine auf An-
frage. In Kooperation mit den Brunnenfrauen.

Wb 002_1 „Hutzaomd“
Jeweils donnerstags (14-tägig, fortlaufend) • 19-21 Uhr • Bürgerhaus • Leitung und 
Info: Inge Lindner, Tel. 09278-8105 
In entspannter Atmosphäre, ohne Fernseher oder anderem Medienrummel wollen 
wir uns alle 14 Tage gemütlich zusammensetzen, plaudern ( vielleicht mit einer 
kleinen Handarbeit), ganz einfach einen ruhigen Abend verbringen. Jeder kann 
natürlich neue „Ideen“ mitbringen.

Neu in der VHS! – der „Talk am Montag“
In der VHS Weidenberg haben wir es uns zur Aufgabe gemacht das bestehende 
und bewährte Programm weiterzuentwickeln und Ort des sozialen und politischen 
Lernens zu werden.Am „Talk am Montag“ werden monatlich ganz unterschiedliche 
Themen vorgestellt und andiskutiert. Mögliche Bereiche sind Politik, Soziales, Öko-
nomie, Ökologie, Recht, Geschichte, und viele mehr.
Die Volkshochschule Weidenberg macht es sich zum Ziel, Angebote zu entwickeln, 
um Diskussionen auch über nachhaltige Veränderungsprozesse anzustoßen und 
Teilnehmer*innen darin zu unterstützen, Zusammenhänge zu erkennen und Hand-
lungsalternativen aufzuzeigen.

Termin: 07.03.2022 • 18.30 bis 20.00 Uhr – Referentin: Sonja Wagner, Rechtsan-
wältin

Das Betreuungsrecht
In Deutschland ist im Jahre 2030 jeder dritte Bundesbürger / jede dritte Bundes-
bürgerin älter als 60 Jahre. Daher werden die Betreuungsverfahren in der Zukunft 
weiter zunehmen.Für rechtliche Betreuungen stehen in Deutschland ca. 12.000 
Berufsbetreuer*innen, über 800 Betreuungsvereine und mehrere Hunderttausend 
ehrenamtliche Betreuer*innen zur Verfügung.Im Talk am Montag hören wir die 
Grundlagen, wann es zu einer Betreuung kommt, was im Verfahren geregelt wird, 
aber auch welche Pfl ichten ein*e Betreuer*in übernimmt.
Ort: Bürgerhaus Weidenberg, Gebühr: für Nichtmitglieder 3 EUR, für VHS-Mitglie-
der kostenfrei

Die Patientenverfügung
Termin: 04.04.2022 – 18.30 Uhr 
Treffen Sie Entscheidungen für die Zukunft, solange Sie es noch selbst entschei-
den können! Wie können Sie bestimmen, was zum Beispiel medizinisch unternom-
men werden soll, wenn sie entscheidungsunfähig sind.Unsere Referentin Bettina 
Wurzel erklärt die Grundlagen einer Vollmacht anhand praktischer Beispele. Im 
Dialog können Fragestellungen geklärt und beantwortet werden. Aus ihrem reich-
haltigen Erfahrungsschatz als Leiterin der Betreuungsstelle Bayreuth können Sie 
sich auf eine lebendige Diskussion freuen.
Referentin: Bettina Wurzel, Leiterin der Betreuungsstelle Bayreuth und Behinder-
tenbeauftragte der Stadt Bayreuth

Die anthroposophische Hausapotheke
Termin: 02.05.2022 – Referentin: Sylvia Raab, Apothekerin
Erst vor rund 100 Jahren wurde die Anthroposophische Medizin von Rudolf Steiner 
und Ita Wegmann begründet. In Deutschland ist die Anthroposophische Medizin 
seit 1976 als besondere Therapierichtung und seit 1989 auch als medizinische 
Richtung anerkannt. Sie ist immer eine ganzheitliche Medizin, die Körper, Seele 
und Geist im Blick hat. 
Unsere Referentin ist Apothekerin und hat viel Erfahrung im Bereich der Homöo-
pathie, insbesondere der anthroposophischen Selbsthilfe gesammelt. Nach einer 
Einführung steht Sylvia Raab gerne für Fragen zur Verfügung.

Solarenergie vom eigenen Dach
Termin: 06.06.2022
Bei dieser Infoveranstaltung gibt ein*e Expert*in für Solarenergie eine Übersicht 
über die Vorteile, Varianten und Fördermöglichkeiten für Solarenergie vom eige-
nen Dach. Darüber hinaus stellt das Klimaschutzmanagement des Landkreises 
den Solarrechner der Region Bayreuth vor und erklärt seine Bedienung. Mit dem 
Solarrechner kann jede*r kostenlos mit wenigen Klicks ermitteln, wie viel Sonnen-
energie auf dem eigenen Gebäudedach erzeugt werden kann und ob sich eine 
Investition rechnet.
Bürgerhaus Weidenberg • ohne Gebühr • Referent*in: Klimaschutzmanagement 
des Landkreises Bayreuth
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KLEINANZEIGENMARKT
Gesucht: Knüpfstramin, Länge ca.80 cm, Breite ca. 
50 cm. Schirmständer. Katzenkratzbaum mit Höhle. 
Langes Sideboard, Länge 2 m, Höhe 80 cm, Breite 60 
cm. Telefon: 09278 / 313171

Zu verschenken: Kommode 1,20 x 1 m x 045 m, 
zweiteiliger Schrank 1m + 1,25 m + 0,50 m. 
Telefon: 09278 / 313171

Garage im Königsheidering oder Umgebung ab so-
fort zu mieten oder kaufen gesucht. 
Tel.: 0163 / 6868673

Verkaufe ofenfertiges Brennholz, Fichte/Kiefer, 57,- 
Euro/Ster, Lieferung möglich, Tel. 0170 / 2278169

Suche in Seybothenreuth ein kleines Einfamilien-
haus in ruhiger Lage zum Kauf, bitte alles anbieten. 
Angebote bitte unter Tel. Nr. 01520 / 9278711

Kleines Haus oder Baugrundstück ab 1000 qm 
Grund in Randlage oder abseits gesucht für Naturlieb-
haberin mit Hühner- & Hundehaltung. Über jede Info 
wäre ich dankbar! 01578 / 3368921, Selina von Aufseß

Bodensitzkissen- sehr dekorativ, beiges Wollkaro, 
Größe ca. 1m x 1m x 30 cm, mit Cocktailkissen 40x40,
15,00 Euro, alte Perry-Rhodan-Hefte, Stück 1.00 Euro, 
Tel. 09209 / 570

Günstig abzugeben: Zwei Kinderfahrräder, zwei klei-
ne Porzellanwaschbecken, zwei alte Schränke, ein 
antiker Musikschrank und zwei Hasenställe.
Mobil: 0151 / 53186155

Suche in Weidenberg 2-3 Zimmer Terrassenwoh-
nung. „Langfristig„ Einzugstermin fl exibel Wohne im 
eigenen Haus. Bin alleinstehende Nichtraucherin kei-
ne Tiere.  Festes Einkommen. 0175 / 3615138

Verkaufe WMF versilbertes Besteck mit vielen Zube-
hörteilen, VB, Tel.: 09278 / 7709314

Resthof oder Häuschen in der Natur zum Kauf 
gesucht. Am liebsten in Alleinlage oder mit großem 
Grundstück. 0151 / 56660303

Suche zuverlässige Putzfrau mit Erfahrung, 
4 Stunden die Woche am Vormittag. Gute Bezahlung.
Bei Interesse gerne unter 0151/42889745 melden.

2 Pilotenkofer (Samsonite und Delsey) zu verkaufen. 
Preis VB, Besprechungstisch 80 x 80 mit 4 Stühlen 
günstig abzugeben. Tel.: 0170 / 4429098
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Die Zahnärzte Irene und Andreas Klinkisch dürfen sich mit der Auszeich-
nung „TOP 100“ schmücken. 

Ausgezeichnet wurden sie wie bundesweit 300 Unternehmen für das Kon-
zept ihrer Praxen in Weidenberg und Bischofsgrün, das unter anderem 
einen Schwerpunkt auf die schmerzarme Behandlung mittels Lasertech-
nik setzt.  

Entsprechend heißt es in der Würdigung, die Doppelpraxis mit rund 40 Mit-

Zahnärzte bei TOP100 dabei

arbeitern habe besonders in der Kategorie „Innovationserfolg“ überzeugt.  
Dafür musste ein strenger Zertifi zierungsprozess unter der Leitung des 
Wiener Innovationsforschers Nikolaus Franke absolviert werden.

Die Auszeichnung überreichte der bekannte Wissenschaftsjournalist und 
TV-Moderator Ranga Yogeshwar – allerdings wegen Corona nur per Vi-
deobotschaft. 

NACHRICHTEN AUS DER VG

46



Mitteilungsblatt Verwaltungsgemeinschaft Weidenberg Ausg. 03/2022

47




